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Alpinwintcreinsntz der Bundesgendarmerie 
Das modernst ausgerüstete Alpinkorps der 
Oesterreichischen Bundesgendarmerie be
findet sich in steter Einsatzbereitschaft. 
Bester Ausbildungsstand, Mut und Ent
schlossenheit berufen Oesterreichs Gendar
men immer wieder zu Rettern aus Not und 
Gefahr. Photo: Gend.-Obeistteutnant Anton 

HatUnger 
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AUE VEllSIC1tERUN6SZIIEllf 

DIE SIIOSSE OSTEllllEICHISCHE VERSICHEl!UN6SANSTALT 

1886 

� 
1961 

ftllLIEUIUSl l·TEL� 

Spor- und Darlehenskasse 
ÖFFENTLICH ANGESTELLTER 

Registrierte Genossenschaft mit beschr. Haftung 

Hauptanstalt: Wien IX, Währinger Straße 61 
Im eigenen Anstaltsgebäude 
Tel. 33 36 66, 333667, Postscheck-Konto 10.402 

Spar- und Giroeinlagen 
VON .JEDERMANN OHNE LEGITIMATIONSZWANG 

Personaldarlehen 
an öffentlich Angestellte und Pensionisten 

GESCHÄFTSSTELLEN: 
Innsbruck, Adamgasse 9 a 
Linz, Landstraße 111 
Salzburg, Kaigasse 41 

VERTRETUNGEN: 
Graz, Obere Bahnstraße 47 
!Gagenfurt, Gabelsbergerstr. 26 

Die österreichische Qualität 

Ü1e Versicherungsanstalt der öster-

reichischen Bundesländer ist stolz, seit

Jahrzehnten als Vertrauensanstalt der 

Beamten der österreichischen Exeku

tive zu gelten, und kann mit Genug

tuung auf Versicherungsleistungen ver

weisen, die ,in den Kreisen der Gen

darmerie höchste Anerkennung ge

funden haben, 

Unser versierter Mitarbeiterstab in 

Stadt und Land steht den Angehöri

gen der Exekutive weiterhin jederzeit 

gerne in allen Versicherungsfragen zur 

Verfügung, 

EIN BEGRIFF FÜR JEDEN ... 
der beim Einkauf Werl auf erstklassige Qualität, Paßform und 

, niedere Preise legt, ist das 

WARE NHAUS 

,,BI-KRI" 

BEKLEIDUNG 
TEXTILIEN 

SCHUHE 

Wien V, SchUnbrunner Straße 94 

Wien VIII, Lerchenfelder l:ilrnße 160 

LEDERWAREN 
WÄSCHE 

LINOLEUM. 
TEPPICHE 

PLASTIKW AREN 
�:A,CHSTUCH 

VQRHANGE 
MODEWAREN 

SCHIRME 
UHREN 

GOLDWAREN 
PARFÜMERIE 

ELEKTROGERÄTE 
MODERNER HAUSHALTSBEDARF U. V. A. 

Nehmen auch Sie unser Uberaus voneu
haftes Teilzahlungssystem mlt den 
großen Begllnsligungen in Anspruch: 
Ftlr Gendarmerie und deren.Angehörige 

► ohne Anzahlung
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AUS DEM INH ALT: 
S, 3: R, König: ,.Rotoplan" - Zeichengerät für Tatbestandsaufnah
men - S, 5: .J, Felder: Das Kraftfahrzeugpauschale als Steuerfrei
betrag - S, 6: Dr. E. Neumaier: Neue Rechtsvorschriften für den 
Straßenverkehr - S. 10: F. Kafka: Fingierter Raubüberfall - S. 11: 
E. Wayda: Dienstjubiläum des Tiroler Landesgendarmeriekomman
danten - S. 12: A. Hattinger: Diensthundeerfolge - S. 13. Dr. W. 
Malaniuk: Strafbare Handlungen gegen das Vermögen im Straf
gesetzentwurf - S. 15: R. Gusenbauer: \Veihnachten bei der Bun
desgendarmerie - S. 17: Verbandsnachrichten des öGSV - S. 19: 
Beförderungen in der Oesterr. Bundesgendarmerie - S. 22: .J. l{ris
mer: Die Altersstufen im menschlichen Leben - S. 23: .J. Gang!: 

Außergewöhnliche Selbsterdrosselung als Freitodart 

,,Rotoplan" - Zeichengerät für Tatbestands
aufnahmen* 

Von Gend.-Rayonsinspektor ROBERT KöNIQ:, Gettdarmcriepostenkommando Hartberg, Steiermark 

Das Zeichengerät „Rotoplan" (beweglicher Zeichenfilm) 
ist eine kombinierte Konstruktion, die sich besonders bei 

bestandsaufnahmen bewähren dürfte. 
as genannte Gerät ist 38 X 23 cm groß und besitzt 

e en Zei�henschirm aus Plexiglas im Ausmaß von 21 X 
23,5 cm. Dieser ist durch Scharniere aufklappbar und wie
der mittels einer Klemmschraube zu fixieren. An seinen 
AußenseitE?n befinden sich die Verhältnismaßstäbe 1 : 150/ 
250. Ueber dem Zeichenschirm rotiert eine weiße Papier
rolle, die mit Drehknöpfen bewegt wird; sie dient als
Zeichenfilm und kann in einer Maximallänge von 10 m
im Gerät aufgespult werden. Die genannte Papierrolle
stammt von einem Blatt-Fernschreiber, sie ist jederzeit
leicht zu beschaffen. Vor der Inbetriebnahme wird der

Im Innern des Gerätes befindet sich eine Beleuchtungs
anlage mit einer gewöhnlichen Taschenlampenbatterie und 
einer üblichen 3,05 Volt Birne. Beides, in einer entspre
chender:. Haltevorrichtung fixiert, ist im Bedarfsfalle mit 
dem mitgeführten Ersatz schnell und einfach auswechsel
bar. (Siehe das Bild des aufklappbaren Plexizeichenschir
mes,) · An der Außenseite befindet sich ein Kippschalter 
zum Ein- und Ausschalten der genannten Anlage, die , bei 
Nacht ein ziemlich diffuses Licht über den Plexizeichen
schirm, weiter durch den Zeichenfilm, ausstrahlt. 

Auf dem Gerät, rechts vom Zeichenschirm, befindet 
sich der bewegliche Kompaß mit Feineinstellung und Ra
diumbeleuchtung für Ablesungen bei Dunkelheit. 

Zur praktischeren Arbeitsweise sind an den äußeren 

Klemmschraube zum Oeffnen des Plexizeichenschirmes 
(Batterie- oder Birnenwechsel) 

Drehknopf 
„Depot" zum Aufspulen 
der Papierrolle 

Verhältnismaßstab 

Zeichenschirm aus Plexiglas aufgeklappt und der Papier
film in der einen Seite des Gerätes mit dem Drehknopf 
„Depot" aufgespult. Mit dem ebenfalls seitlich am Gerät 
angebrachten Drehknopf „Transport" wird der Zeichen
film bzw. die Papierrolle .je nach Ausmaß der betreffen
den Zeichnung weitergedreht. 

Der Rahmen des Gerätes besteht hauptsächlich aus Fur
nierholz, er ist gegen Wetterunbilden (Feuchtigkeit, Nässe) 
imprägniert. 

* ,,Rotoplan" ist eine Eigenkonstruktion des Gend.-Rayonsinspek
tors Robert K ö n i g, 

Drehknopf 
,.Transport" zum Weiter
drehen· der 
Papierrolle 

Ko111pa1; mit 

. Feineinstellung 

Tragbandfixierungs
druckei- mit Tragband 

Kippschalter zum 
Ein- und Ausschalten 
der Beleuchtungsanlage 

Enden des Gerätes Tragbandfixierungsdrucker angebracht. 
Der Zeichner kann daher das Gerät je nach Bedarf 
(Breit- oder Längsseite) mittels eines Ledertragbandes 
umhängen und in Verwendung nehmen. 

Die Bereitschaftstasche ist ebenfalls kombiniert ange
fertigt. für Material besteht aus Segeltuch und ist gegen 
Nässe imprägniert. Darin ist das Gerät, mit dem Kom_paß 
nach oben, verwahrt. Dies deshalb, weil im Unterteil das 
20 m lange Maßband untergebracht ist. Weiter sind in 
der Tasche Fächer für Kreiden, Bleistifte verschiedener 
Art, Lineal, Zirkel, Bleistiftspitzer, Radierstift usw. unter
gebracht. 
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Abonnenten, Achtung! 

Wir bitten, mit beiliegendem Erlagschein die Abonne
mentgebühr für 1961 einzuzahlen. 

Verwaltung 
,,Illustrierte· Rundschau der Gendarmerie" 

Die Verwendung. dieses Gerätes bei der Tatbestands
aufnahme bietet folgende Vorteile: 

a) feste Unterlage durch den Plexizeichenschirm, unter
stützt durch das Ledertragband am Gerät, 

b) große Ausbreitungsmöglichkeit beim Zeichnen durch
den langen beweglichen Papierfilm, 

c) die Zuhilfenahme der Verhältnismaßstäbe, haupt
sächlich bei diversen Geländeskizzen, Kreuzprojek
tionen usw., 

Segeltuchbereitschaftstasche 

d) genügende Länge des Papierfilmes, um auch das
Ergebnis der anschließenden Vernehmungen (Zeu
gen und andere Personen) festzuhalten, 

e) Batteriebeleuchtung bei Dunkelheit,
f) Kompaß mit Feineinstellung zur Festsetzung der ge

nauen Lage eines Straßenteiles, eines Ortes oder 
eines Objektes, 

Fach für Rollmaßband

j Fii�her rf 
Zeichen

, utensilic1
1 

g) bessere Aufbewahrung der Originalhandskizze durch
den geschlossenen Zeichenfilm bzw. die Papier
rolle, 

h) weite� _die Z_'.-1sammenfassung sämtlicher notwendigen
Utens1be� fur Tatbestandsaufnahmen in der Segel
tuchbere1tschaftstasche was für die stete Einsatz
bereitschaft im Exekutivdienst von besonderem Vo»t teil sein dürfte. 

_,\ �. 

Das Zeichengerät wurde bereits längere Zeit durch die 
Beamten des Gendarmeriepostenkommandos Hartberg, 
Steiermark, sowie durch die Beamten der Verkehrsabtei
lung des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark, 
und durch die Ergänzungsabteilung des Landesgendarme
riekommandos für Steiermark, Graz, praktisch erprobt. 
Neben der Handlichkeit des Gerätes wurden alle voran
geführten Vorteile für Tatbestandsaufnahmen im Exe
kutivdienst festgestellt. 

Das Gerät könnte bei einer Abnahme von mindestens 
1000 Stück von der Firma Josef & Otto D o r s c h, Sankt 
Pölten, Niederösterreich, zu einem Preis von etwa 280 S 
geliefert werden. 

WAG 
WAREN VERKEHRS- U. AUTOKREDIT-GES. M. B. H. 

WIEN I, PARKRING 18-20 · 52669 6-99 · 528101 

KREDITE :�T��; ? ���H�N�; 

BREGENZ, KAISER-JOSEF-PLATZ 1 · GRAZ, JAKOMINISTR. 29 • lNNSBRUCK, ERLERSTR. 18 · LlNZ, RAINERSTR. 12 · SALZBURG, MAKARTPLATZ 7 
ST.PÖLTEN, BRUNNGASSE 20 
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Das· Kraftfahrzeugpauschale als-Steuerfreibetrag 
.. 

1 Von Gend.-Rayonsinspektor JOSEF FELDER, Gendarmeriepostenkommando Wolfsberg, Kärnten 1 

Erfreulicherweise gelangen immer mehr Gendarmerie
beamte in den Besitz von privaten Kraftfahrzeugen und 
es ist gewiß anzunehmen, daß sich alle ·Kraftfahrzeug
besitzer über die Bestimmungen der Inanspruchnahme des 
Kraftfahrzeugpauschales als Steuerfreibetrag im Klaren 
sind. Erläuternd soll nun dieses Thema kurz wiederholt 
werden. Das Einkommensteuergesetz 1953 kennt Steuer
freibeträge, die auf Grund .persönlicher Verhältnisse dem 
Arbeitnehmer gewährt werden. Durch das Bundesgesetz 
vom 13. März 1957, EGEL Nr. 69/57, wurde § 9, Ziff. 4, 
EStG. 1953, dahingehend abgeändert, daß den Arbeitneh
mern für Mehraufwendungen von Fahrten mit eigenen 
Kraftfahrzeugen zwi_schen Wohnung und Arbeitsstätte 
Pauschbeträge (Steuerfreibeträge) eingeräumt werden. 
Diese Freibeträge kommen also nur den Arbeitnehmern 
zugute. Sie betragen für die Benützung von Motorfahr
rädern, Motorrollern und Motorrädern 52 S und für Per
sonenkraftwagen 208 S monatlich. Auf die Antragstel
lung wird später eingegangen werden. Vorerst soll noch 
hingewiesen werden, daß diese Freibeträge nicht gebühren, 

.enn sich die Arbeitsstätte und die Wohnung des Arbeit
�ehmers im selben Hause befinden. Es ist aber nicht er

forderlich, nachzuweisen, wie oft der Arbeitnehmer (Gen
darmeriebeamte) von der Wohnung zur Arbeitsstätte (Gen
darmerieposten) oder umgekehrt mit seinem Kraftfahr

. zeug fährt. Der Arbeitnehmer muß wenigstens einmal im 
Lohnzahlungszeitraum (1 Monat) eine solche Fahrt unter
nehmen. 

Die Inanspruchnahme dieser Pauschbeträge erfolgt durch 
Antragstellung beim Arbeitgeber, das ist als bezugsanwei
sende Stelle das Zentralbesoldungsamt in Wien (ZBA). 
Für die Antragstellung sind ausschließlich Vordrucke zu 
verwenden, die bei den Finanzämtern kostenlos erhältlich 
sind. Den Anträgen wären die Zulassungsscheine anzu
schließen. Eine direkte Vorlage der Zulassungsscheine an 
das ZBA ist nicht zweckmäßig; außerdem könnte für 
diese keine Haftung übernommen werden. Es ist daher 
folgende Vorgangsweise einzuhalten: Die im Abschnitt I 
ausgefüllten Anträge (Formulare) und ein Auszug aus 
dem Zulassungsschein sind bei der Dienststelle des Beam
ten einzubringen. Der Auszug aus dem Zulassungsschein 
hat folgende Angaben zu enthalten: Name und Anschrift 
der Person, auf die der Zulassungsschein oder die Bestäti-

.mg über die Anmeldung eines Motorfahrrades lautet, 
.�ennzeichennummer, Marke und Type des Kraftfahrzeuges 
un.d dessen Eigengewicht. Der Kommandant der Dienst
stelle trägt auf der Rücki:,eite des Vordruckes die Bezeich
nung der Dienststelle und das Datum des Einlangens (Ein
gangsstampiglie !) ein, überprüft die Angaben auf Grnnd 
des Zulassungsscheines sowie die Richtigkeit des Auszuges 
aus dem Zulassungsschein. Die Anträge und die überprüf
ten Auszüge aus dem Zulassungssche1n sind dann gesam
melt direkt dem ZBA in Wien einzusenden. Die Richtig
keit der Auszüge ist durch e i n  B e g 1 e i t s c h r e i b e n 
zu bestätigen. Vorgelegte beglaubigte Abschriften der Zu
lassungsscheine wären gebührenpflichtig! 

Der Pauschalbetrag kann vom Arbeitgeber (ZBA) nur 
dann berücksichtigt werden, • wenn n u r  der Name des 
Antragstellers (Gendarmeriebeamten) allein im Zulassungs
schein eingetragen ist (nicht zum Beispiel jener der Ehe
gattin) und die e r  s t e Lohnsteuerkarte vorliegt. Der ent
sprechende Pauschalbetrag wird auf dem Lohnkonto (Be
zugsblatt) des Gendarmeriebeamten vermerkt und bei der 
Verrechnung des Gehaltes (Lohnsteuerbemessung) 'berück
sichtigt. 

In nachangeführten Fällen ist der Antrag gemeinsam 
mit der Lohnsteuerkarte bei dem für den Wohasitz des 
Antragstellers zuständigen Finanzamt einzubringen, und 

zwar: Wenn auf dem Zulassungsschein ein anderer Name 
(zum Beispiel jener der Ehegattin oder einer Firma) oder 

. mehrere Namen aufscheinen oder für den Arbeitnehmer 
(Gendarmeriebeamten) mehrere Lohnsteuerkarten ausge
stellt worden sind. Der Freibetrag gilt, wenn er beim 
Arbeitgeber beantragt wird, unbeschränkt, das heißt also 
für die Dauer des Besitzes eines Kraftfahrzeuges. Wurde 
der Antrag jedoch beim Finanzamt eingebracht, so wird 
das Kraftfahrzeugpauschale für zwei Jahre gewährt (Gül
tigkeit der jeweiligen Lohnsteuerkarte). 

Bemerkt wird, daß der Pauschbetrag für einen Zeit
raum vor der Antragstel_lung nicht angewendet werden 
kann. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede Aenderung 
der Voraussetzungen (zum Beispiel Verkauf des Kraft
fahrzeuges) dem Arbeitgeber mitzuteilen. Kommt der 
Arbeitnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die 
zuwenig einbehaltene Lohnsteuer von ihm nachzufordern. 
Selbstverständlich liegt die Me_ldepflicht im Interesse des 
Beamten, wenn ein höherer Freibetrag berücksichtigt wer
den soll, zum Beispiel bei Erwerb eines Personenkraft
wagens nach Verkauf des Mopeds. 

Wie sich nun das „Kraftfahrzeugpauschale als Steuer
freibetrag" finanziell auswirkt; darauf kann nicht näher 
eingegangen werden, weil es bei der Berechnung auf die 
Höhe des Dienstbezuges des einzelnen Beamten und auf 
die auf der Lohnsteuerkarte enthaltenen Daten ankommt. 
Wenn es auch nur einige Schilling sind, die an Lohnsteuer 
weniger entrichtet werden müssen, so macht sich der 
kostenlose Antrag dennoch bezahlt. 

was 

man 

sch�tzt 

WIENER STJXDTISCHE 

VERSICHERUNG 

WIEN 1. RINGTURM • TELEPHON 63 97 50 
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a) Pe (R ö h r-
c h e n t e h  A lL 
k o h o  I eh nicht 
in Betri ebnisse� 
von de 

b) Per 
·-::�,,;,�,...,,,.,...�.;. 

en oder 
zu lenken o r eh offenbar 
in einem durch Allrnhol beeinträchtigten Zustand hefindE\n, wenn 
eine Uote,:suchung nach Abs. 2 (Röh r c h e n t e s t) n i c h t  mög'-
l i c h  ist, 3H:)alTO.i'\Ta ..R3t-'f;:lr ✓ . . . 

c) Lenker von Fahrzeugen oder Fußganger, die verdacljt1g srn ,, 
. n eine 

. V e r -
k e hrsli>l"!!t::t'::!c':="':::!!t:---� 

10 La1iß:!:'fthltfs!��������]�J�� ates 240 
d. B. zu en sten. ro . . , . , ngen er-
geben, .,daß es sich bei der Zulassung der z w a n g s w e i s e_ n 
A b  O a h m e  v o n  B 1 u t zum Zwecke der Alkoholprobe .um eu;i 
Problem der Grundrechte handelt und daß die Vereinbarkeit dieser 
Maßnahme mit der geltenden Verfassungsrechtso.r:.9nung fragU<:!:t is!-

des , ,eig�nen, Fahrzeuges, soweit recht.s als -1nur11 möglic!H 
· .Denn - wer gegen• diese Grundregel .verstößt; ,is,t > nacl;l 

§,,99 ,Abs.,3( lit. a StVO 1960 zu be::;trafen 1 2,.•' v 1,;dmrbt1 
1 'b) "Im· Hinbliok darauf, da'ß ein Ne b e 'n e,i n:a n\d e.r,-
1 a h r e n ·im dichten· Verkehr nicht mehr, vermeidöär -rist, 
hat· der •!Gesetzgeber nun eine ·solche. Fahrweise,.·,uhtei: 
bestimmten Verhältnissen für: zulässig erklärt. ·iWeseritlich 
hie bei ·dst aber, daß auf Iden übrigen' Verkehr ,,gebührend 
Rücksicht zu nehmen ist: , . ,, ;; fl' "• :, l'l 
··; c) Die bishetigen Bestimmungen über,' B o'd en' m'.·a :r",.,_ 
k i· e r  u n g e· n ' haöen wegen� der dürftigen· Präzi'siierüng 
und rechtl1ch'e'n Ausgestaltung •nicht mehr deii.' Be'dütfni$L 
·sert' 'des'Jmöderm!n' Verkehrs 'entsprochen. 'Die'>IBode'rlmclrL 
kierungen waren nämlich bisher bloß straßenbkuii(:he''Eih'
richturigen 'zur" Sichefong des· Verkehrs; ein'e öesohde_re 
rech'tliche' Bedeutuli'g ·ist ihnen' nicht zugekoinm'en.22 'Die

StVO' '1960':hat darum i.thter Bedachtnahzne Lauf diesen !ufri: 
'stahd'nuna '•a.ie Notwendigkeit der Regelung ·'clefs1; Verlfolirs 
durch Bodenmarkier'uhg'en'''auf stark 'frequentierteh'' Stf'a',. 
1ßeR, 'entsprechend den. internationalen Gepflogenffeifen\ 
·eirie '.ausführliche ge�etzliche Regelung getrdffen.23 ri · ·• r .,, 
J bie llBod�nmarlti'erurigen dienen vor allem ::na'ch''•tibm 

Grundgedanken der-<StvD '19°60· zur 'Leitung;Sicherung„urld 
Ordnung 1de·s· sioli, bewegenden. [und Ales 'ruhenden ·•,Ver
kehrs. Mam spricht lm Gesetz daher auch vonJ„LeitlinieR"·, 
�,SpeDrJoinien.",, ,>.Querlinien" mind „Schutzwegen'.',, (oäer den 
sogenannten r„Zeörastreifen".)'. Alle diese 1Ma:rkierungen'.Ihä? 

-benVm.in, ,eine,1 tedüliche I Bede1:ltuog. ,,Spernlinienl'. . ürfen 
a-nichtnübeilfahren,Gwer.den.l (absoiutes; V,erbot),24, ,,,Schutz-we� 
�t!'gen'�,1da'rf rsichi·de:rl, I:.enker1 eines ·Fahrzeuges nlll:i mi,u,·eirn:ex 

,solc1reh .Ge'scbwindigkeit1Pnäliern1 t, daß das Fähnzeug. voF 
derh��chutzweg angehalten w·erden ,kann,'lum 'einem r clai:.!. 
·atif befindlichen ,Fußgänger, rdas, ,ungehjnder,te Und ··urrge� 
fäh'rdete·rUeberqueren ldertFahrbahnt·zu ;e:r:inöglichert:2/i.',rfr,'. 

· ''•Besdn!lers1 her-&6rgehcil:5en- hat1 tler G'esetzgeBer-;rttlaßO�r
,je'nige;11de~r1 sic,J:g bei' Vorharläezfseih ,von; 1B o"dehm'1l'rkieiiÜif 
·gen vör eirter' !RfreUzung"-nicfit, 1sei:net b�aösicirtigten-1 Wei.! 
ter-fahfli r'ent�pre'chen't!l1, also· -alsch,1f�ingeofdne't'�fiat; ''f.ifcnt 
'i'n 'der' beäösichtigtdn�' sondern) irt def von•· der lJ3o'cieri.mar:!. 
·ruer'urig1Jt•ezeicbneten' · Rich'ttingl wei ferfahr'enYrri1:1 'ß.2a im IJrw 
{! 7d') 1 i¼�u i 1.h' äieu Vo-i-lichiNt 1des'' § '12 1 1

Abs. '5 ! stv.tl> 1/g�n1 
Jc.J '111

t.;!
11·;0V Tµ,-,l)f, 1llJJl

st
··�·) "' iJ ,r.1?. ,,r'-fl 

wonacu an �reuzungen, raße1;1engen und dergleicli'en 
mehr angehaltene Lenker eit'lsputigef 1Fäh't'z1rh'.tge,1'.1

1�erlfi 
sie erst später aqkql1'1-ipen,,,·I?��q� •inebrn oder zwischen 
den bereits angehaltenen Fahrzeugen v o r f a h r e n  dür
feH, u'rrl i1cll rrlitJ-ihrerr Flahr!zeugen' weHer vornec1aufztü{1!el
·1e/nm;_-r.1i:·•1 '.I!'U {! r•· � '1Jr,l1 ,flF ll l, L, i, [ ( ,Jid2);f1lJfflJ.;v'/ 
-:1te) nzufülf:Fin·i' t e_r'e·i h'ä n-ci e:r f a h', r e'fi ! wu\.lde!Jfer�äiil 
zend.l ai!(sgeführt: ,,Wenn'1ein Fa 1rzeug- vtln hiflt�nrläiJf !ifüi 
�ntl'clf'€s1 ''au'Hährt·,' so( "hat' •dies, tfn der Regeir1lfle't .iIJeiilter 
des Fahrzeuges ·ZU vera1ntwotteri, 'das. aufgefähr!en' isl,.I' bel 
�nu! >l 0a O!>öJ.i�tfr' ' ·r· b no. flJt ·, .. ·,J � ,:,�· �hnJgru •I 
('J�".,/J 1'Hi?1·1 • 1 [; (!II[) ':, 1/ 'I JJ )f . '� 1 r 1 rf '; 1 SI V, :d11 

� i\" 1sieh�,i:Ihe ,R.e&ierungs_vorljgl'I \21 (d.,!;31 zu. den, �t1n. fl_r/f, d,ef • R 
IX (;FJ 'uber den Enlwurf eines Bundesgesetzes uber a1e Regelun'g 

-d��sit-a'ßJhvJi-1«,h�s 
0

(Straßenpolizeigesetz 1959) und Berich't' des H�f
�e'I'sausscJ\uss'es (240 1d-. Iß'._czu· 1 n sten. Prot. des NR1 J�IGP/ zti läer 
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-'•l .. 11 'Li..1:J ;. , ,:1:,i,, •'·.:. ,V 1r,. ! i.' • t:..;�'Jhfl n 1. 25 · )\'linist'enalrat I Dr., Heinrich Lenne und Mm.-Sekr. Dr. Othm r 
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vorIJit, auf§teüt., JJ;s ,gJ!riilgt a4gh ,scho,n, we'rj\'\ �r sich,. Wl'i\e1;JJY.Ol.:.�Ei 
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zeug (Fahrzeug außer Betrieb) nur in Ausnahmefällen auf 
der Straße verbleiben dürfen 3� 

Die weitestgehende Neuregelung hinsichtlich der Be
stimmungen über das Parken hat der Gesetzgeber mit der 
Einführung von „K u r z  p a r k  z o n e n" getroffen. Von 
Kurzparkzonen wird gesprochen, wenn die Parkzeit zeit
lich beschränkt wird und für die Kontrolle der Einhal
tung der Parkzeit besondere Maßnahmen erforderlich sind, 
an denen die Lenker der ha_ltenden und parkenden Fahr
zeuge mitzuwirken haben, zum Beispiel durch Anbringung 
einer Parkscheibe 28_ 

Bevorzugte Straßenbenützer 
Der III. Abschnitt bezieht sich auf die „Bevorzugten 

Straßenbenützer". Es sind dies nach der großen Einteilung 
des Gesetzes die „E ins a t z f a h r z e u g e", die „F a h r 
z e u g e d e s S t r a ß e n d i e n s t e s", die „S c h i e n e n -
fa h r  z e u g e", die „g e--s c h 1 o s s e n e n Z ü g e  v o n

S t r a ß e n b e n ü t z e r  n" und die „W i r t s c h a f t s f u h -
r e n". Den Vorrechten der Einsatzfahrzeuge steht die Ver
pflichtung der Lenker der Einsatzfahrzeuge entgegen, stets 

auch dafür zu sorgen, daß sie weder Personen noch Sa
chen gefährden s4_ Ein an sich für Einsatzfahrten 35 be
stimmtes Fahrzeug ist wie jedes andere Fahrzeug anzu
sehen, und sein Lenker kann keinef lei Bevorzugung in 
Anspruch nehmen, wenn er weder die Blaulichtlampe noch 
das Folgetonhorn verwendet 38• 

Die Führer von Schienenfahrzeugen sind von der Ein
haltung straßenpolizeilicher Vorschriften nur insoweit be
freit, als die Befolgung dieser Vorschriften wegen der 

Bindung dieser Fahrzeuge an Gleise nicht möglich ist. 
Die Bevorzugung geschlossener Züge von Straßenbenüt

zern besteht lediglich darin, daß sie nur von den Len
kern von Einsatzfahrzeugen und von den Organen der 
Straßenaufsicht unterbrochen werden dürfen 28 36• 

Wirtschaftsfuhren sind beschränkt auf den Bereich eines 
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes. Für solche Fuh
ren können mindestens 16 Jahre alte Personen zum Len
ken einer Zugmaschine mit Höchstgeschwindigkeit von 

9 km/h und mindestens zwölf Jahre alte Personen zum 
Lenken bespannter Fahrzeuge bei körperlicher und gei
stiger Eignung verwendet werden. Ist der Lenker be
spannter Fahrzeuge noch nicht 16 Jahre alt, so darf . er 
nur Straßen benützen die nicht Vorrangstraßen smd 
oder solche kreuzen k�ine gefährlichen Stellen aufweisen 
(schienengleicher Ei�enbahnübergang) und lediglich ört
lichen Verkehrsbedürfnissen dienen. 

Regelung und Sicherung des Verkehrs 
Einrichtungen zur Regelung und• Sicherung des Ver

kehrs sind etwa Verkehrsampeln,, Signalscheiben, Straßen
verkehrszeichen Verkehrsleiteinrichtungen, Sockel für Ver
kehrsposten, Schutzinseln,• Sperrketten, R:indsteine, Stra
ßenbeleuchtungseinrichtungen, Verkehrsspiegel und der
gleichen mehr. Sie alle dürfen nicht beschädigt, unbefu�t 

angebracht, entfernt, verdeckt oder verändert werden. Die

Behörde hat aber auch zu bestimmen, ob und an wel
chen Stellen der Verkehr durch Armzeichen oder durch
Lichtzeichen zu regeln ist 37• 

Ueber Hilfezeichen (i n d i v  i d u  e 11 e V e r k e h r s  r e -
g e 1 u n g) der Organe der Straßenaufsicht, die im mo-

88 Minis.terialrat Dr. Heinrich Lehne und Min.-Sekr. Dr. Othmar
Kammerhofer, ,.Die Straßenverkehrsordnung 1960, 24 b. Band der
Manzschen Großen Gesetzesausgabe, 1960. 

S4 Wenn der Lenker eines Einsatzfahrzeuges den Ort des Em
satzes unter ZuTücklegung eines Umweges erreichen kann, so darf
er eine Einbahnstraße in der Gegenrichtung nicht befahren. Diese
Ansicht vertreten Dr. Lehne und Dr. Kammerhofer a. a. 0. 

S6 Gemäß § 26 Abs. 4 StVO 1960 haben beim zusammentreffen ;von
Einsatzfahrzeugen folgende Fahrzeuge der Reihe nach den Vonang:

1. Rettungsfahrzeuge . 
2. Fahrzeuge der Feuerwehr. 
3. Fahrzeuge des S i c h e r  h e i t s d i e n s t e s und
4. Sonstige Einsatzfahrzeuge. . _ 8G Dr. Lehne-Dr. Kammerhof er a., a. O.: ,.Em Organ der Straßen 

aufsieht wird, bevor es sich entschließt, einen geschlossenen __ Zug
von Straßenbenützern zu unterbrechen, auf jeden Fall zu pru�en 
haben, ob dies die Sicherheit und Leichtigkeit des Verke'hrs . drm
gend erfordert, oder ob nicht doch andere Maßnahme? ausre�chen.
So wird das Organ dann, wenn die Sicherheit oder Le1cht1gke1t des 
Verkehrs nicht erheblich beeinträchtigt wird, eher den Lenkern
herannah�nder Fahrzeuge Halt zu gebieten haben, als gesc�loss�n,';Züge von Straßenbenützern in ihrer Fort_bewegung z� behmdern. 

87 Die mißbräuchliche Auslösung der L1chtze1chen 1st nach § 99 
Abs. 3 lit. a SlVO 1960 strafbar. 
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dernen Verkehr unentbehrlich geworden sind, bestimmt 
das Gesetz, daß diese leicht verständlich und gut wahr
nehmbar sein müssen und abweichend von der Lenkung 
des Verkehrs (etwa durch Armzeichen oder Lichtsignale) 
nur für einzelne Straßenbenützer zu geben sind. Solche 
Hilfszeichen dürfen jedoch nur gegeben werden, wenn 

es die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver
kehrs erfordert und ihre Befolgung ohne Gefährdung von 

Personen und Beschädigung von Sachen möglich ist. Die 
Straßenbenützer, denen Hilfszeichen gegeben werden, ha
ben sie nur zu befolgen, wenn dies ohne Gefährdung von 
Personen und ohne Beschädigung von Sachen möglich 
ist. Demnach besteht k e i n e u n b e d i n g t e G e h o r -
s a m s p f l i c h t. 

Neu ist auch die Einführung eines F a h r v e r b  o· t e s 

f ü r  L a s t k r a f t f a h r z e u g e mit Anhänger oder Last
kraf�wagen und Sattelfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen 
Nutzlast an Samstagen ab 15 Uhr sowie an Sonntagen und 
an gesetzlichen Feiertagen von O Uhr bis 24 Uhr (aus
genommen die Beförderung von Milch, und bei den 

letztgenannten Lastkraftfahrzeugen die Beförderung von 
Schlachtvieh, leicht verderblichen Lebensmitteln oder bei
anderen dringenden Wirtschaftsfuhren). 

Zur Frage der K u n d m a c h u n g d e r V e r k e h r s -
v e r b o t e u n d V e r k e h r s b e s c h r ä n k u n g e n sagt 
das Gesetz, da diese i n d e r R e g e 1 d u r c h 
S t r a ß e n v e r k e h r s z e i c h e n kundzumachen sind. 
Diese S t r a ß e n v e r k e h r s z e i c h e n s i n  d somit V e r
o r d n u n g e n. Darüber hinaus können solche Verordnun-• 
gen auch in amtlichen Zeitungen oder durch Anschlag au�; 
der Amtstafel der Behörde kundgemacht werden. Eine so 

kundg_�machte Verordnung in einer Gemeinde gilt jedoch 
nur fur Personen, die im örtlichen Wirkungsbereich der 

Behörde ihren Wohnsitz oder ihre Betriebsstätte haben 22 �8. 
Eine im Gesetz normierte sehr w e i t" g e h e n d e Be

nützungsbeschränkung von Straßen ist die Bestimmung 
des § 46 StVO 1960, wonach A u t o b a h n  e n nur mit 

Kraftfahrzeugen befahren -werdeh dürfen, die eine Ge
schwindigkeit von mindestens 40 km/h erreichen können 

und mit denen diese Geschwindigkeit überschritten wer
den darf. Die A u t o b a h n d i e n t a u s s c h 1 i e ß 1 i c h 
d e m  S c h n e 11 v e r k e h r. Jeder andere Verkehr ist 

auf der Autobahn verboten. 

Straßenverkehrszeichen 
Die G e f a h r e n z e i c h e n (nach dem StPolG 1946 

Warnungstafel) kündigen an, daß sich in der Fahrtrich
tung :iuf �er Fahrbahn Gefahrenstellen befinden, an de
nen sich die Lenker von Fahrzeugen in geeigneter Weise 
(Verminderung der Geschwindigkeit) der angekündigten 
Gefahr entsprechend zu verhalten haben. 

Folgende Zeichen weichen von der bisherigen Regelung
ab: ,,G e f ä h r 1 i c h  e K u r v e" (nun in vierfacher Weise) 
,.B a h n  ü b e r  ga n g  (m i t) o h n e S c h r a n k e n", .. A n�
d e r e G e f a h r" (an Stelle des senkrechten schwarzen 
Balkens kann auch ein anderes Sinnbild für eine be:a,. 
stimmte Gefahr festgesetzt werden) 28• Ein besonderes Ge�)
fahrenzeichen für „Straßenbahn" gibt es nicht mehr. 

V o r s c h r i f t s  z e i c h e n (Verbots- oder Gebotszei
chen) · werden an Stell-en angebracht, für die besondere 
Vorschriften gelten (für längere Straßenstrecken gleiches 
Zeichen [auch mehrmals] mit Zusatztafel „Ende"�-

Folgende Vorschriftszeichen weic�en von . der bisherigen 
Regelung ab: Kein „Fahrverbot" mit Inschrift „Sackgasse" 
mehr, ,.F a h r v e r b o t f ü r  L a s t  f a � r z e u g e" gilt 

nicht für Kombinationsfahrzeuge, neu „Ei n f_ a h r t v e r_
b o t e n  f ü r L a s t kra f t f a h r z e u„g e m i t  A n h ä n-
g e r" E i n f a h r t v e r b o t e n f u r M o t o r f a h r 
r ä d ; r::, ,.H u p v e r b o t" und „G e h  w e_ g"_ 

26 2s. 
-

R i c h  t z e i c h e n weisen auf ':'erkehrswidr�ge Umstände 
hin (Hinweiszeichen, Vorwegweiser, Wegweiser, Ortsbe
zeichnungstafeln, Straßenbezeichnungstafeln oder Voran-
zeigetafeln). . . . 

Folgende Richtzeichen weichen von der bisherigen R _ 
gelung ab: ,,A u t o b a h n", ,.A u t os t r a ß e", .. En d\ 
d e r  A u t Ob a h ri (A u t o s t r a ß e)", _,,V o r w e g w e i _
s e r  _ A u t o  b a h n" und „W e g '?J e i s e r  - A u t O _ 
b a h n", neu „s a c k g  a s s e", ,,V or a n z e i g e  f ü r 

ss Läßt sich eine der erwähnten Verordnungen des BM für Han
del und Wiederaufbau nicht durch Straßenverkehrszeichen aus
drücken oder bezieht sie sich auf das ganze Bundesgebiet, so wird
die Kundmachung im Bundesgesetzblatt erfolgen (Verordnungen der
Landesregierung im Landesgesetzblatt). 

V e r k e h r s a m p e l", ,.E n d e d e s  G e g e n v e r k e h r s", 
„L a t e r n e n, d i e  n i c h t  d i e  g a n z e -N a c h t  ü b e r 
1 e u c h  t e n", .. o r t s t a f e l" und „o r t s e n d e". 

Als Verkehrsleiteinrichtungen sieht die StVO 1960 B o -
d e n m a r k i e r u n g e n (Längs- oder Querma;rkierungen, 
Richtungspfeile, Schraffen, Kreuze, Schriftzeichen und 
dergleichen) und S c h u t z w e g m a r k i e r u n g e n  (so
genannte „Zebrastreifen") vor. 

Allgemeine Vorschriften über den Kraftfahrzeugverkehr 
Außer Personen, die sich in einem durch den Genuß 

von Alkohol oder Suchtgiften beeinträchtigten Zustand 

befinden, sind nach der StVO ·1960 auch solche Personen 
zur Lenkung oder zur Inbetriebnahme eines Fahrzeuges 
ungeeignet, die sich zum Beispiel in einem Zustand hef
tiger Gemütserregungen befinden oder die krank oder 

verletzt sind und deren Reaktionsvermögen oder deren 
Bewegungsfreiheit beeinträchtigt ist 39 40_ 

Wenn auch nicht daran gedacht ist, für alle Lenker von 
Kraftfahrzeugen besondere Lenkerberechtigungen vorzu
sehen, darf doch nicht außer acht gelassen werden, daß 
den Lenker eines jeden Fahrzeuges eine besondere Ver
antwortung trifft. Die StVO 1960 sieht daher auch ein 
V e r b ·o t des Lenkens von Fahrzeugen vor, die oh n e 
b e s o n d e r  e B e r  e c h t i g u n g gelenkt werden dür
fen. Ein solches Verbot wird die Behörde aussprechen, 
wenn körperliche oder geistige Mängel des Lenkers vor
liegen oder das Verhalten des Lenkers im Straßenverkehr 
(wiederholt einschlägige Bestrafungen) dies erfordert 41. 

Auch für den Z u s t a n  d und für die B e 1 e u c h t u n g 
d e r F a h r z e u g e, für die Verwahrung der Ladung und 
die Ladetätigkeit selbst stellt die StVO 1960 Mindesterfor
dernisse bzw. Verhaltensregeln auf. 

S p o r t 1 i c h  e V e r  a n s t a 1 t u n  g e n  auf der Straße 
bedürfen der Bewilligung der Behörde. Als Auflage wird 
häufig die Ueberwachung von Organen der Straßenauf
sicht vorgeschrieben werden. 

Fahrräder und Motorfahrräder 
· Der Lenker eines Fahrrades muß mindestens ,zwölf
Jahre alt sein. Kinder unter zwölf Jahren dürfen ein 
Fahrrad auf Straßen nur unter Aufsicht Erwachsener oder 
mit behördlicher Bewilligung lenken. Eine solche Bewilli
gung wird von der Behörde (Bezirksverwaltungsbehörde) 
erteilt, wenn es das 10. Lebensjahr vollendet hat und an
zunehmen ist, daß es die erforderliche körperliche und 
geistige Eignung besitzt. Die Bewilligung gilt nur für den 
örtlichen Wirkungsbereich der Behörde. 

Radfahrer, die auf dem Fahrrad Personen mitfüpren, 
müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. Ist die mitge
führte Person noch nicht acht Jahre alt, so muß für sie. 
ein eigener Sitz vorhanden sein. Ist sie mehr als acht 
Jahre alt, so darf nur ein Fahrrad besonderer Bauart yer
wendet werden. Das Mitführen von mehr als einer Per
son auf einem Fahrrad ist verboten. 

(. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung müssen nun alle 

� Fahrräder z w e i  v o n  e.i n a n  d e r u n a b h ä n g i g e, s i -
c h e r w i r k e n d e B r e m s v o r r i c h t u n g e n und ein 
r o t e s R ü c k l i c h t aufweisen. Wegen ungünstiger 

Blendwirkung darf die Fahrbahn nicht mehr als 20 m weit 
beleuchtet sein. Mit behördlicher Bewilligung ist es zu
lässig, mittels Fahrradanhänger Sachen (Ladegewicht darf 
50 kg nicht überschreiten) und auch Personen zu beförder·n. 

Hins.�htlich der Verhaltensweise der Radfahrer sei er
wähnt, daß auch die Lenker von Fahrrädern und Motor
fahrrädern eine G e s c h w i n d  i g k e i t s v e r m i n  d e -
r u n g und insbesondere eine F a h r t r i c h t u n g s ä n -
d e r u n g entsprechend a n z u z e i g e n  haben. Radfah
rer dürfen wegen der größeren Verkehrsdichte nur auf
Radwegen nebeneinander fahren. 

s• Das · Lenken eines Kraftfahrzeuges zur Nachtzeit mit einer 
Geschwindigkeit von 80 bis 90 km/h bei durch Konzentrationsmängel
herabgesetzter Fahrtüchtigkeit begründet Fahrlässigkeit; hiebei ge
nügt die Erkennbarkeit der geminderten Fahrtüchtigkeit und der 
daraus entspringenden Gefahren (OGH 29. O!Hober 1959, 9 Os 201/ 
1959. 

dO Unter Umständen kann auch durch einen S fr e i t  hervor
gerufener länger andauernder Erregungszustand die zur Lenkung
eines Kraftfahrzeuges notwendige körperliche und geistige Verfas
sung ausschließen (VGH 18. März 1958, Z. 1464/1957). 

H Laut dem Bericht des Handelsausschusses des Nationalrates und
gestützt auf § 58 Abs. 3 der StVO 1960 kann ein Organ der Straßen
aufsicht selbst die Weiterfahrt verbieten, wenn es der Auffassung
ist, daß die Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen. 

Neue Dienst- und Wohngebäude 

Die neue Gendnrmeriepostenunterkunrt in Patsch, Tirol 

Die StVO 1960 behandelt die M o  t o r fa h r  r ä d e r

grundsätzlich wie Fahrräder, trifft jedoch verschiedene 
Sonderregelungen. So ist mit Motorfahrrädern die Fahr
bahn zu benützen. Ein Mopedfahrer darf mit anderen Mo
pedfahrern oder Radfahrern picht nebeneinander fahren 
oder sein Fahrzeug neben einem anderen Motorfahrrad 
oder Fahrrad schieben 26• 

Eine besondere Bedeutung im Sinne einer zweckent
sprechenden Lärmbekämpfung hat die Bestimmung, daß 
mit einem Motorfahrrad d i e s s e l b e S t r a ß e oder die
selben Straß·enzüge innerhalb eines örtlichen Bereiches 

o h ne z w i n g e n d e n G r u n d n i c h t  m e h r m a l s
h i n t e r e i n a n d e r b e f a h r e n werden dürfen. Es ist 
auch verboten, den Motor eines solchen Fahrzeuges am 
Stand länger als unbedingt notwendig laufen zu lassen 26• 

Fuhrwerksverkehr 
Der Lenker eines Fuhrwerkes muß, abgesehen von den 

Wirtschafisfuhren, 16 Jahre alt sein. Auch H a n d w a g e n 
u n d H a n d k a r r e n g .e 1 t e n a 1 s F u h r w e r k e. Für
Fuhrwerke ist bestimmt, daß diese wie Fahrräder mit 
B e l e u c h t u n g s e i n r i c h t u n g e n u n d  R ü c k 
s t  r a h 1 e r auszustatten sind 20. 

Fußgäpgerverkehr 
In Anbetracht der immer größer werdenden Verkehrs

dichte wurden zum Schutz der Fußgänger besondere Vor
schriften erlassen. Anderseits wird aber auch von Fuß
gängern ein diszipliniertes Verhalten verlangt. 

Grundsätzlich vorgeschrieben ist, daß Fußgänger und 
Personen, die Kinderwagen oder Rollstühle schieben oder 
ziehen, auf Gehsteigen oder Gehwegen zu gehen haben

und nicht überraschend auf die Fahrbahn treten dürfen. 
Zwingend vorgeschrieben ist ferner, daß F u ß g ä n g e r
a u f F r e i lan d s t r a ß e n  a u f  d e r l i n k e n S t r a
ß e n s e i t e zu gehen haben, soferne ihnen dies z u m u t -
b a r  ist42• 

Im Zuge der parlamentarischen Beratungen über den 
Entwurf der StVO 1960 wurde beschlossen, Bestimmungen 
aufzunehmen, denenzufolge Fußgänger eine Straße dort nicht 

überqueren dürfen, wo sich am Gehsteigrand eine gelbe 

Längslinie (Sperrlinie) befindet, und Fußgänger nicht über
raschend vom Gehsteig auf die Fahrbahn treten dürfen, 
etwa, um eine Fußgängergruppe zu über.holen. Fußgänger 
haben, wenn es die Umstände erfordern, rechts auszu
weichen und links vorzugehen. 

(Fortsetzung auf Seite 20) 

42 Bei dieser Bestimmung wurde von der Erwägung ausgegangen, 
daß der die linke Straßenseite benützende Fußgänger vom n<!ch
kommenden Verkehr überhaupt nicht beeinträchtigt wird und den 
entgegenkommenden Fahrzeugverl,ehr besser beobachten kann. Es
wird einem Fußgänger zum Beispi�l dann unzumutbar sein, die
linke Straßenseite zu benützen, wenn sich dort Baustellen befin
den oder wenn die Gefahr besteht, daß er mangels eines Ge�
länders vom Straßenrand abstürzen kann. 
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Sinnes ver �·irrung odei; um als Held vor '�einer 
F"r"au, die' e:f mit' fort�esetzter Eifersucht quä�t'e, 'zu� g'el�i'n ..cJ�G-,1Jeli>�Ff\l,l;l 2selbs·t 1Il ßzene setzte. • Auch die Le�sttmgeri 
;1on __ drei' l,\'ensicherung;sanst:alten kamen in Frage;- da , f,üi;·ahnl-1ehe Falle Abschlusse vorl agen. , 
, Um ,alle Vorsieht anzuwenden und· sich ' auch die 'JJ1;i15er;::e_µgup� t'u verschaffen, daß die überaus fragwürdig<; . !;\qgaben 9es Ueperfallenen t1!tsäch!ich seirieh .Behaut
tungen entw.r.asib�.n,. .'}'µ_i;-deI) die1 .Bel5,!!qi_ß.,49,g_��tQs;!{f;l _;s:{iQl 

Von Gend.-Oberstleutnant EGON WAYDA Erster Stell Vertreter des Landes endarm Jt Tir'# \II 

Tirols Gendarmerie feierte am 1. Dezember 1960 das 
40jährige �ien�tjubiläum von Oberst Peter F u c h s. 

Einer altösterreichischen Offiziersfamilie entstammend, 
war Oberst Fuchs für den Offiziersberuf bestimmt. Der Ztt
sammenbruch der Monarchie im Jän & IJ.�18 maffite al!rn fi
seinen Wunsch zunichte, so daß der junge'S1..kademike:r im 
Jahre 1919 in die-Gen�l-a,p.mel':i:e i·n•t.ra-t. l:l-eJ.1-cle-l.'-J-1:1bi·l·ar-
hat den exekuti en<'tii!<!l1ier.l,e'i"tlsdfen·stl i -wie ij eder Genda,,,i'..T'fJ' 
meriebeamte ken11�-gele n · 11c1-b- e--z-o-g z-4-ateG-e'Titlm---
merieakademie in Graz, aus der er 1926 zum steirischen 
•IJgnd·esgerl6arim.e1siek mrnan1cil�!< 1�111s'g'emust'er.t'.lDwl!td'e1. :l'n 
v:ielfäeher ·veHveridilirrg -i!Jei„ dieseirrn .Koni.m.alfd6'l e'ignefe
si'ch l:Gbers1il <Fliohs,ijene iR1list2lEiujtisan,( ·ctas t.i-hnJi'n 'l:h'et.voi-'1: 
i"·a-gendem1 Maß•,:, zu1�, Men chenf,üh• 1:t.i1�g,.,betälifgt ,liat: zu„ iteii;i1i ;w.�nfer.nan det nGei:rcl'cfr-meri'.esG.lföle ! '.li,n Biluek , ; ;är\3 der Mur mußte er .1193'8'.lfau.�l,p•0'J'i:tischeRniGründ'eri sei.n•enl ihm
·liefu11g ewördemen· R0'<i:l 1a'l!lszi-eh n''.Und:,,wärlieiner, der·epsten, derbsiohj iHl'.45rifür der.ß1Dier.\st1dri aetm 1zeJ,s"cl1l';fgenen10ar.:i:,rreh 
Oesterreich wiedeu1s!amrw \T.'er-füg.tirigLstE!llte:J eine.: 2erst'e 

inteilung war - inzw·schen ;mm _Ge.ndarmerieoberstleut
/1 ant befer · er O'L 0lfl@ t.i·esb�H! •:r've\: i:-'' e s "Iägs1 Jandes«en
\, - darmeriekommanda · f nmfüpr.It:arrr l!' und genau 13 J;hre 
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Der Gendarmerie-Diensthund 

Diensthundeerfolge 
Von Gend.-Oberstleutnant ANTON HATTINGER, Gendarmeriezentralkommando 

Gendarmeriediensthund „Zorra-Tschopan" 

In einem Kaufhaus in Niederösterreich wurde ein Ein
steigdiebstahl verübt, wobei ein größerer Geldbetrag er
beutet wurde. Nachdem von den Tätern vorerst jede Spur 
fehlte, wurde der Gendarmeriediensthund „Zorra-Tscho
pan'.' unter Führung des Gendarmerierayonsinspektors Jo
sef Fasching I vom Gendarmerieposten St. Pölten zur 
Suche herangezogen. Nach Ansatz am Tatort führte die 
Hündin über verschiedene Hindernisse bis zum Wohnhause 
des Z., in dem sie bis zum Zimmer des Untermieters R. 
fährtete. In dessen Zimmer blieb sie bei einem Kleider
k�sten stehen und verwies diesen. Auf Grund der 
Arbeit' des Hundes wurde der Mieter dieses Zimmers her
beigeholt und diesbezüglich vernommen. Nach längerem 
Leugnen gestand er, mit einem Komplizen den Einsteig
diebstahl verübt zu haben. Ein Teil des Geldes wurde 
bei der Nachschau im Kleiderkasten, der Rest in dem an 
das Haus anschließenden Garten · versteckt aufgefunden. 

Die beiden Täter wurden dem Kreisgericht St. Pölten 
eingeliefert. Durch die Arbeit des Diensthundes konnte 
ein voller Erfolg erzielt werden. 

Gendarmeriediensthund: ,,Amor von der 
Bundesgendarmerie" 

Im Gemeindegebiet Engelbrecht wurden an einer neu
errichteten Quelleneinfriedung 250 m Drahtzaun vernich
tet. Zur Eruierung des Täters wurde der Diensthundefüh
rer Gendarmerierayonsinspektor Hubert Lapacka mit dem 
Dienstbund „Amor von der Bundesgendarmerie" des Po
stens Waidhofen an der Thaya angefordert. Der Hund 
verfolgte eine Fährte zu drei einzeln stehenden Häusern, 
wo sich ein Hilfsarbeiter durch plötzliches Weglaufen 
während der Arbeit des Hundes verdächtig machte. Der 
Vorgenannte wurde verfolgt, festgenommen und bezüglich 
der boshaften Sachbeschädigung einvernommen. Nach län
gerem, hartnäckigem Leugnen legte dieser ein volles Ge
ständnis ab. Der Hund wurde, um sich über die Arbeit 
desselben zu, vergewissern, dreimal am Tatort angesetzt, 
wobei er jedesmal die gleiche Richtung verfolgte. 

Der Einsatz des Die.nsthundes führte gemeinsam mit der 
Arbeit der Gendarmeriebeamten zu einem vollen Erfolg. 

Gendarmeriediensthund „Alli-Wolfstochter" 

Der Strafhäftling Josef Z. war aus der Strafanstalt Gar
sten während der Außenarbeit entwichen. Nachdem Z. 
aus der Umgebung von Telfs stammt, wurde angenom
men, daß sich Z. eventuell dorthin begeben hat. Diese 
Annahme bewahrheitete sich dann auch, denn Z. hatte 
bei seiner Mutter Unterschlupf gesucht. Kurz vor Eintref-

sten Ergebnisse zu erwarten waren. So befinden sich wie 
bei den beiden anderen Kleidungsstücken in der Höhe 
der Brustwarzen zwei Schnittstellen, mit einer Ausdeh
nung von 18 bis 20 mm mit scharfen Trennrändern und 
einer teilweisen Ausfaserung an den Enden derselben. Auf 
der gegen den Körper zugewandten Seite sind in der Um
gebung der Schnittstellen Blutflecke, die das Bild eines 
Abklatsches der Wundstellen geben, vorhanden. Die Trenn
ränder selbst zeigen keinerlei blutige Saugstellen, wie es 
zu fordern wäre, wenn das Gewebe durch den Stich 
durchtrennt und teilweise in die Wunde mit eingepreßt 
wird. Die Blutbeschmutzung im Bereich der Schnittflä-
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fen einer Gendarrneriepatrouille flüchtete Z. Nun wurde 
der Gendarmeriediensthund „Alli-Wolfstochter" unter der 
Führung des Gendarmerierayonsinspektors Felix Salzlech
ner vom Gendarmerieposten Telfs zur Suche nach dem 
Z. eingesetzt. Der Hund stöberte riach dem Flüchtigen
und konnte ihn in einem Maisfeld stellen. 

Durch den Einsatz des Diensthundes war die Auffin
dung des Z. gelungen und konnte dieser verhaftet und an 
die Strafanstalt rücküberstellt werden. 

Gendarmeriediensthund „Baldo von der 
Bundesgendarmerie 

Ein Jäger der G�meindejagd Fügen in Tirol bemerkte 
in der Dämmerung in seinem Revier einen unbekannten 
Wilderer. Wegen der Dunkelheit konnte der Jäger den 
Mann nicht verfolgen. Es wurde Gendarmerierayonsinspek
tor Leopold Loidl der Erhebungsabteilung des Landes
gendarmeriekommandos für Tirol mit dem Diensthund 
„Baldo von der Bundesgendarmerie" zur Suche nach dem 
Wilderer eingesetzt. Mit Rücksicht darauf, daß der Jäger 
den genauen Standpunkt des Wilderers nicht mehr wußte, 
mußte das Gelände nach Spuren zum Ansatz des Hun
des abgestöbert werden. Nach Ueberquerung einer 
Schlucht konnte eine Schuhspur gefunden werden, an 
welcher „Baldo" angesetzt werden konnte. Nach :zirka 
3 km Fährtenarbeit, nahe vor dem Anwesen eines Bauern, 
verlor „Baldo" die Spur. Nun setzten die Gendarmerie
beamten mit ihren Erhebungen ein, wobei sie das voran
geführte Anwesen gründlich durchsuchten und hiebei in 
einem alten Küchenherd einen Kugelstutzen mit Fern
rohr, einen Rucksack, einen Feldstecher und an anderer 
Stelle eine Schrotflinte, ein Kleinkalibergewehr mit Fern
rohr und einen Kugelstutzen mit Fernrohr finden konn
ten. 

Der Bauer legte daraufhin ein Geständnis ab, daß er 
an dem bezeichneten Tag im Gemeindegebiet Fügen un

jfllibefugt gejagt habe. f /1
Unter Zuhilfenahme des Diensthundes war es den be

teiligten Gendarmeriebeamten gelungen, den ·wilderer aus-
zufor�he� · 

Gendarmeriediensthund „Dian" 

In Wilhelmsdorf fiel ein Strohschober mit 10.000 kg 
Stroh den Flammen zum Opfer. Zur Suche nach dem 
Brandleger wurde Gendarmerierayonsinspektor , Prihoda 
des Postens Wilfersdorf mit dem Diensthund „Dian" ·an
gefordert. Der Hund fährtete eine Strecke von 3 km, wo
bei es nicht gelang, den Gestellten der Brandlegung zu 
überweisen, jedoch konnte bei dieser Arbeit eine Not
zucht aufgedeckt und der Täter überwiesen werden. 

chen zeigt das typische Erscheinungsbild eines nach der 
Durchtrennung aufgebrachten Blutes, das oberflächlich das 
Gewebe getränkt hat. Dieser Befund wird durch das bei
liegende Bild eindeutig bewiesen. 

Auf Grund dieser Untersuchung ergibt sich folgender 
Unt e r s u c h u n g s b e f u n d: 

,,Das makroskopische wie auch mikroskopische Spuren
bild der Schnittfläche weist mit Bestimmtheit darauf hin, 
daß die Beschädigung der Kleidungsstücke unter keinen 
Umständen mit einer gewaltsamen Körperverletzung im 
Bereich dieser Schnittstellen in t.mnüttelbarem Zusam
menhang steht," 

(sE_ILAG.E ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMER IE JÄNNER 1961 
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WIE WO WED WAS.
1. Wie heißt die größte Stadt Schott-

lands? 
2. An welchem Fluß liegt Kiew?
3. Was ist ein Jaul?
4. Zwischen welchen Männern wurde

das zweite Triumvirat geschlossen? 
5. Was ist die Substratosphäre?
6. Wie heißt die Hauptstadt von

Kolumbien? 
7. Was versteht man unter einem

Manko? 
8. Was sind Prohibitivzölle?
9. An welchem Fluß liegt Lissabon?
10. In welchem österreichischen

Bundesland liegt Bad Aussee? 
11. Wie heißen die Endpunkte der

Erdachse? 
12. Wie groß ist die Oberfläche der

Erde? 
13. Was bedeutet die Abkürzung

m. p.?
14. Welches ist das schwerste Ele

ment?
15. Was ist eine Bonifikation?
16. Welcher Sultan belagerte i529

Wien? 
17. Wie heißt die größte Stadt der

Türkei? 
· 

18. Welches ist der größte Süßwas
ser-Raubfisch? 
. 19. Was ist ein Zyklon? 

20. Wer ist der Entdecker des Peni
cillins? 

.DEN/tSPO� 
Ich habe drei Zahlen in Gedanken. 

Die doppelte erste und die zweite 
geben zusammen 75. Die doppelte 
zweite und die dritte 65, die doppelte 
dritte und die erste 55. Wie_heißen 
die Zahlen? Versuchen Sie es einmal 
mit irgendeiner Zahl. Sie werden 
sehr rasch herausbekommen, daß die 
erste der drei Zahlen innerhalb eines 
bestimmten Bereiches liegt. Und ha
ben Sie die erste, dann ergeben sich 
die beiden anderen von selbst. 

2-

lw1tWl:E 
Er wirkte als Handwerker vor etwa 

500 Jahren in einer Stadt am Rhein. 
Er bedauerte die Mönche, weil sie 
so viel abschreiben mußten. Seine 
Erfindung hat das geistige Leben bis 
in unsere Zeit hinein entscheidend 
beeinflußt. Er ist durch diese Er-

findung der _Stammvater eines völlig 
neuen Industriezweiges geworden; 
nämlich des Druckereiwesens. 

PHOTO-QUIZ 

Friedrich Schiller war es, der dem· 
Schweizer Nationalhelden Wilhelm 
Tell in seinem gleichnamigen berühm
ten Freiheitsdrama ein ewiges Denk
mal setzte. -An jener Stelle, wo es 
Tell ablehnte, dem Geßlerhut die ge
forderte Referenz zu erweisen und er 
deshalb auf Geheiß des Vogtes einen 
Apfel von seines Sohnes Haupt schie
ßen mußte, errichteten die Eidgenos
sen ein Denkmal. Dieses befindet 
sich in 

a) Küßnacht
b) Altdorf
c) Brunnen

W ,, 1,,,L, 
I �9f'111CH'S?

Die Hunderte von Metern mächtige, 
sehr fruchtbare „gelbe Erde" Ost
asiens besteht aus dem Quarzstoff 
,, .. . ", der wahrscheinlich durch_ die 
Eismassen der Eiszeit gemahlen und 
durch Winde verfrachtet worden ist. 

Der menschLiche Körper 
Das Herz (Gewicht beim Mann etwa 

310 Gramm, bei q.er Frau etwa 
260 Gramm), das rue Pumparbeit be-

sorgt, leistet in der Minute durch
schnittlich 70 bis 75 Schläge, und je
desmal werden 40 bis 65 cms (etwa 
70 Gramm) Blut (je nach der Bewe-

- gung des Menschen) ,,verarbeitet". Es
kann errechnet werden, daß in einer 
halben Stunde bis zu 350 Liter Blut 
durch den Körper getrieben werden. 
Die Zahl der Herzschläge steht oft 
im umgekehrten Verhältnis zur Größe, 
so zum Beispiel beim Elefanten, ili 
der Minute 25, beim Menschen 75, 
beim Kind 90, beim Säugling 140, 
beim Kaninchen 150, bei der Maus 
175 usw. 

In 24 Stunden macht das Herz rund 
100.000 Schläge oder in einem Men
schenalter von 70 Jahren die gewal
tige Zahl von 2,555 Milliarden Schlä
gen. Ohne Schaden zu nehmen, kann 
der Mensch bis zu zwei Liter Blut 
verlieren. 

Lady, Hamertons. Perlen

,,Erzählen Sie, was vorgefallen ist, 
Mylord", bat Inspektor Huggins. 

„Ich gab eine Party. Wir standen 
in Gruppen im Salon. Plötzlich ging 
das Licht aus. Sekunden später hörte 
ich einen Schrei. Dann noch eineµ. 
Da wurden alle verrückt. Es dauerte 
Minuten, ehe eine Kerze aufflammte. 
Meine arme Frau war einer Ohn
macht nahe. Jemand hatte ihr brutal 
ihre Perlenkette vom Hals gerisseD.. 
Eine Kette, die unbezahlbar ist." 

,,Danke, Mylord ... Die Gäste be
finden sich in der Bibliothek? " '-

,.Ja, so wie Sie es telephonisch an-
geordnet haben." 

„Konnte ein Fremder in das Haus 
gelangt sein?" · 

„Unmöglich, die Haustüre und die 
Fenster w_aren von innen verschlos
sen." 

Der Inspektor nickte nur. Dann 
fertigte er sich eine Liste der Gäste 
und des Personals an. Während seine 
beiden Sergeanten mit e-iner grüad
lichen Untersuchung der verschiede
nen Räume begannen; bereitete er 
die Vernehmung vor. 

Zuerst kam das Personal, dann 
einzeln die Gäste. Das Verhör brachte 
ihn jedoch nicht weiter. Nur der 
Hergang des Falles war jetzt klar. 
Jemand hatte in der Halle eine Si
cherung herausgedreht. Von dort zum 
Salon waren es nur ein paar Schritte. 
Keine schwierige Angelegenheit. Ob 
aber zu diesem Zeitpunkt einer der 
Besucher den Raum verlassen hatte, 
konnte niemand mit Bestimmtheit. 
sagen. 

:Öie Angestellten schieden nach In
spektor Huggins Meinung aus. Dazu 
waren der alte Butler, �er Diener 

I 



�d die Köchin schon viel zu. lange 
lID Haus. �on den Gästen gefiel ihm 
nur !}'lister Woodhurst nicht. Diesen 
Mann wollte er sich später noch' ein
mal vornehmen. Mit Woodhurst 
stimmte etwas nicht . .  

Nachdenklich trat er  aus dem Sa
lon in den nebenliegenden Wintergar
ten. Dort betrachtete er die Blatt
pflanzen, das Aquarium und die ge
schickt angebrachte Beleuchtung. Fü:t 
Sekunden vergaß er auf die Perlen
kette. Die seltenen Fische faszinier
ten ihn. Auf einmal stand Lord Ha
merton neben ihm. 

,,Prachtexemplare, nicht wahr? Lei
der gehören sie nicht mehr mir.'.'. 

„Wieso?" 1
„Mister Bennett kaufte -sie vor ein 

paar Tagen. Er war verrückt nach 
ihnen. Zahlte einen Irrsinnspreis. Er 
ist •Fischzüchter. Muß erst zu Hause 
Platz schaffen für das Aquarium ... " 

,,Platz schaffen, ja . .. , sagen Sie, 
Mylord, wer ist dieser Woodhurst?" 

,,Ach, ein entfernter Verwandter. 
Ein leichtsinniger Vogel, der mir 
dauernd in der Tasche hängt. Sozu
sagen das schwarze Schaf." 

„Dachte ich -mir. Sergeant, rufen 
sie Mister Woodhurst und die ande
ren Gäste." 

Im Nu füllte sich der Wintergarten. 

im Flüsterton, ,,wir haben doch heute 
abend einen überraschenden Probe
alarm!" 

* 

Einer Schauspielerin machte ein 
reicher Herr den Hof und über
schüttete sie mit Geschenken. Nach 
langem Werben glaubte er, seine Zeit 
sei gekommen und schickte sich ZUl!' 
letzten Attacke an. 

Die Dame lächelte aber sehr fein 
und flüsterte ihm ins Ohr: ,,LiebeF 
Freund, ich bedaure, daß Sie sich in 
mir getäuscht haben. Unter den 
Frauen bin ich der Turm von Pisa: 
Ich bin zwar immer geneigt, aber ich 
falle nie!" 

* 

Im Parlament -diskutierten zwei 
Abgeordnete. Als die Unterhaltung 
lauter wird, hört man den einen 
sagen: 

„Ich möchte doch wissen, was Sie 
hier überhaupt tun. Bis jetzt bat 
noch niemand gesehen, daß Sie den 
Mund auch nur einmal aufgetan hät
ten . . .  " 

Darauf der andere: 
,,Erlauben Sie einmal! Jedesma"!., 

wenn Sie sprechen, gähne ich!" 
' *

Frau Schneider hat einen herrll-Dann zog sich der Inspektor zur all
gemeinen Verwunderung sein Sakko 
aus, strickte den Hemdärmel hoch 
und griff in das Aquarium. Nach 
kurzem Suchen fand er in dem grü
nen Schlamm am Boden die gesuchte 
Perlenkette. 

„Nettes Versteck, Mylord, nicht 
wahr?" meinte Huggins und sah auf 
Woodhurst.. ,,Die Sache war ganz 
einfach. Den Platz .merken, wo Lady 
Hamerton stand, Sicherung heraus
drehen, Kette herunterreißen und in 
das Aquarium werfen. Dort sucht'! 
man sie am allerwenigsten." 

, eben Pelzmantel von ihrem Mann 
bekommen. Stolz zeigt sie ihn ihrel' 
Freundin und sagt: ,,Nicht wahr, es 
ist doch kaum zu glauben, daß man 
solch ein herrliches Fell einem s;> 
unscheinbaren, bescheidenen Wesen 
verdankt?" 

„Und . .. wer hat das getan?" fragte 
Lord Hamerton tonlos. 

,,Der Mann, der sich, nachdem un
sere Suche ergebnislos verlaufe!l. -
wäre, nach Tagen das Aquarium ab
geholt hätte. Verstehen Sie nun, 
Mylord, warum er so viel für Ihre 
Fische bezahlt hat? Legen Sie Mister 
Bennett die Handschellen an, Ser-
geant!" 

W. H. Panholzer 

� ß UN.TE 1� 

'--dCSchiclJfM 
Maier stürzt aufs Postamt. ,,Ein 

Telegramm, bitte", keucht er. 
Der Beamte nimmt das Telegramm 

und liest: ,,Rechnung von Huber & 
Sohn sofort mit Verrechnungsscheck 
bezahlen. stop. Auch wenn keine Dek
kung. stop. Maier." 

,,Kostet?" fragt Maier. 
,,Sechs Monate", sagte der Beamte. 

Der Kurgast eines kleinen Städt
chens trat nach einem Abendspazier
gang in die Wirtsstube. ,,Herr Wirt", 
sagt er, ,,was ist denn heute los? 
Hinter vielen Türen habe ich Feuer
wehrleute in voller Uniform warten 
gesehen!" . ,,Ja", antwortet der Wirt-

n 

Schüchtern wirft darauf ihr Mann 
ein: ,,Auf Dank erhebe ich ja kei
nen Anspruch, aber etwas mehr Re
_spekt verlange ich schon von dir!" 

* 

Eine Dame, die seit einigen Jahren 
Witwe ist, erhält den Besuch eines 
treuen Anbeters, der ihr einen Hei
ratsantrag macht und sie bittet, in 
Zukunft seinen Namen zu tragen. 

Die Dame lehnt ab: ,,Wissen Sie, 
mein Lieber, ich bin so froh, daß ich 
den Namen eines Mannes trage, von 
dem ich weiß, daß er keine DuIIlil)
heiten mehr machen kann .. . " 

• 

In der Fabrik wurde die Mittags
pause eingeläutet. Müller legte sein 
Werkzeug beiseite und humpelte hin
ter seinen Kameraden zur Werks
küche. 

„Was ist geschehen?" fragte der 
Werkmeister, als er Müller mühsam 
den Gang hinunterhumpeln sah. 

,,Ich habe mir einen Nagel einge
treten." 

Warum haben Sie den Nagel nicht 
sofort entfernen lassen?" 

,,Jetzt?" fragte Müller, ,,in der Mit
tagspause?" 

• 

Ein Mann will für seine Angebetete 
ein Parfüm kaufen. Der Drogist stellt 
eiFl Fläschchen auf den Ladentisch. 
,,Dieses Parfüm ist der letzte Schrei, 
mein Herr, eine Zusammensetzung 
der erlesensten Düfte! Es führt den 

, Namen ,Vielleicht' unl\l kostet t,.un
dert Schilling." 

,,Was?" ·empört sich der Mann. 
„100 Schilling? Für diesen Preis kaufe 

ich keiFl ,Vielleicht'! Dafür kann leb 
ein ,Ganz bestimmt' verlangen!" 

„Mich machen die Frauen nicht 
dumm", berichtet ein Matrose. ,,Erst 
kürzlich habe ich in Marseille eine 
indische Prinzessin geohrfeigt!" 

„Eine Prinzessin?" erkundigt sich 
sein Freund. 

„Ja, so bin ich eben! Sie hatte mich 
nämlich belogen." 

,,Und sie war wirklich eine Prin
zessin?" 

,,Das war ja eben die Lüge! Bar
mädchen war sie, in einer Hafen,
kneipe!" 

* 

,,Wie konnten Sie sich als anstän
diger, junger Mann, nur • verleiten 
lassen, im Kaffeehaus den Mantel 
zu stehlen, Angeklagter? Ihre Stel
lung haben Sie eingebüßt, Ihren alten 
Eltern Kummer und Sorgen bereitet." 

„Ja, und zu eng war der Mantel 
auch noch, Herr Richter!" 

,,Von was lebt der junge Mann?" 
,,Er 'schreibt." 
,,So! Was schreibt er denn?" 
,,Um Geld nach Hause." 

* 

„Willst du wirklich die Verlobung 
mit Hugo aufgeben, Emmy?" ,,Selbst
verständlich." 

,,Hast du es ihm schon gesagt?" 
,,Nein, damit warte ich bis nach mei
nem Geburtstag." 

* 

,,Gibt Fräulein Schierling noch im
mer ihre Liederabende in den Ge
fängnissen?" 

,,Ja, und sie stütet viel Gutes da
, mit - die Kriminalität hat in letzter 

Zeit stark abgenommen!'' 
* 

,,Es ist ein Jammer, Herr Maier, 
ohne Geld kann man wirklich nichts 
machen!" 

* ,,Doch, mein Lieber - Schulden!" l' 
• 

Der Ehemann war sehr spät heim
gekommen. Seine Frau hielt ihm eine 
Pr�digt: ,,Ich habe während der gan
zen Zeit /kein Auge zumachen kön
nen!" 

Da sagt der Ehemann nur kurz: 
,,Ja, denkst du denn, mir sei es bes
ser ergangen?" 

• 

Er: ,,Wie kommst du darauf, daß 
ich mich auf dem Kostümfest be
trunken habe?" Sie: ,,Du hast den 
Versuch gemacht, den Kanarienvogel 
und die Kuckucksuhr dazu zu brin
gen, ein Duett zu singen, als du nach 
Hause kamst." 

„Vier - Sti:mden war ich gestern 
abend mit Herrn Huber in der Wein
stube beisammen!" 

„Herr Huber ist sicher ein guter 
Gesellschafter?" 

,,0 ja, er hat alles bezahlt!" 
• 

Fragt .der Learer: ,,Hans, bilde mir 
einmal einen Satz, in dem Blumen 

Die Ma.jestät der Berge 

Jahr ffu• Jahr gewinnt die Zauberwelt der 
Berge mehr und mehr Freunde. Erholung 
und neue Lebensfreude bringen sie den 
Menschen. Zum raschen und tragischen 
Verhängnis aber kann ·es führen, wenn 
diese Giganten der Natur ohne Beachtung 
der ehernen Gesetze der Alpinistik ver-

sucht werden. 
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Wien I, Schwarzenbergstraße 1-3 
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Wien X, Wienerbergslraße 21-23, Telephon 64 36 11 

Wien I, Walliachgaase 15, Telephon 52 3416 

HILFE ohne ENDE -

STROM hat 1000 HÄNDE 

d'arum 

praktisch denken -

Elektrogeräte schenken 

Elektrogemeinschaft Niederösterreich 

REINIGUNGS- UND SCHÄDLINGSB EKÄMP FUNGSBETRIEB 

FRANZ PRASCH 
WI EN I, BALLGASS E 4 TELEPHON 527806

Filiale: St. _Pölten, Klostergasse 4, Telephon 22 26

LEOPOLD PETERKA 
BAU- UND MÖBELTISCHLEREI 

1 

WIEN XII 
LASKEGASSE 17 

TELEPHON 548165 

Vom Baby bis zum Großpapa, 

im Ki�ankenschutz der Austria 

Hunderttausende verlangten ein Offert und 

sind z u  f r i e d e n e Mitglieder geworden! 

J.IUSTRlll 

llllffn�nSOI\JTZ 
WIEN III, LOTHRINGERSTRASSE 14 

TEL.II PHON 724611 

Leder
bekleidung 

Telephon 33 25 25 

Telephon 54 12 50 

HmJdschuherzeuger 

Walter Weiland 

Wien XVI, Neulerchenielder Straße 45 
Wien XV, Mariahilfer Straße 147 

'-----------'"----------'------' 

70 Jahre 
Hochleistungsschnecken, Drehrohr
verteiler, Fallrohre aller Durchmesser 

und Fallrohrteile, Transportelemente, 

Müllereibedarfsartikel 

Josef Konorsa 
Müblenbau und Transportanlagen 

Wien II, Große Stadtgutgasse 32 

Telephon 55 06 05 und 65 01 05 

HASEN URL, 
ULRICH & CO 

ROHREN HOF 
Wien IV., Wiedner Hauptstraße 30-34, Tel. 57 95 11 

11Jllit�1!1 BÜROSTAHLMÖBEL Jrn: 
� p:fä � PANZERKASSEN \l@ 

EL 449185 

1 WA.,._I 
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MERKUR 
WECHSELSEITIGE VERSICHERUNGSANSTALT 

HA U P T A N S T,A LT O R A Z, N E U T O R O A S S E 5 7, TE L E PH O N 3 2 5 2 5 S E R I E 
LANDESOESCHÄFTSSTELLE FÜR WIEN, NIEDERÖSTERREICH UND BURGENLAND 

WIEN IV,FAVORITENSTRASSE <i,TELEPHON 65_2182 

el. 43 21 

BÜROMASCHINEN 

BÜROBEDARF 

U NYI 9 

• Einkauf

• Verkauf

• Umtausch

WIEN IX, SCHLICKGASSE 2 und 6 
Telephon 34 12 86, 34 12 87 

Eigene Reparaturwerkstätte 

PRECISION 

RUBBER 

PRODUCTS 
CORPORATION 

DAYTON - USA - omo 

ERICH MARTENS, Großhandel mit technischen und industriellen Bedarfsartikeln 

Erzeugung von Dichtungen, WIEN XVIII, BLUMENGASSE 18, TEL. 45 95 76, 45 45 33 

Job. Schönbichler & Co. 
Wien 1 

Müde? Abgespannt? 

VITERRA 
Mineralstoffe, Multivitamine und Spurenelemente 

In allen Apotheken 

Wichtige Neuerscheinung für alle Dienststellen der Gendarmerie und Polizei! 

Das Schmerzengeld 
in medizinischer und juristischer Sicht 

Dr. Klaus Jarosch 
Landessanitätsinspektor und 

gerichtlich beeideter Sachverständiger 

Von 

Dr. Otto Müller 
Richter 

Dr. Josef Piegler 
Oberlandesgerichtsrat, 

Sekretär des Obersten Gerichtshofes 

Umfang: 8°. 116 Seiten. Preis: Brosch. S 46,-; Gebunden S 58,-

Das Problem des Schmerzengeldes ist, insbesondere im Zusammenhang mit Verletzungen infolge eines Ver

kehrsunfalles, äußerst aktuell geworden. Das vorliegende Bändchen gibt eine Einführung in den gesamten Fra

genkomplex: im m e d i z i n  i s c h e n Te i 1 w�rden alle Fragen aufgezeigt und ausführlich erläutert, die für 

die Beurteilung des jeweiligen Sachverhaltes wesentlich sein können, im j u r  i s t  i s c h e n Te i 1 sind an

schließend an eine Erörterung der juristischen Fragen m e h r  a 1 s 20 0 E n t s c h e i d u n g e n  d e s  Ob e r

s t  e n G e r i c h t s h o f e s  aus den Jahren 1945 bis 1959 übersichtlich zusammengestellt. Ausführliche Stich

w o r t  v e r  z e i c h  n i s s  e zum systematischen Teil und zum Entscheidungsteil ermöglichen es, auf alle Fra

gen rasch und mü.helos die gesuchte Antwort zu finden. 

Zu beziehen durch atie Buchhandiungen oder beim 

VERLAG MANZ, Wien I, Kohlmarkt 16 

V 



@(§l]JU!J[mrt] 
GIESSEREI EMAILWERK 
WIEN,1.,KAISERSTR, 71 44-0666 

OFE N·HERDE 
KOCHANLA GEN 
KESSEL· SELCHEN 
GAS GE R;A:TE 
LUFTH EI ZU NG 
GRAUGUS S 

G. RUMPEL
Aktiengesellschaft W I E N -W E L S 

WI E N  1, Seilerstätte 16, 'Felephon 52 15 74 
W E LS, Pfarrgasse 15, Telephon 28 44 u. 30 60 

Privatspital liir Nervenkranke 
W I E N XIX. OBERSTEINERGASSE 18-24, TELEPHON 36 41 75 

Offene und geschlossene Abteilung. Behandlung aller Arten 
Nervenkranker, Epileptiker, muliiple Sklerose. Sp_eziala!'
teilung für Entwöhnung (Alkohol, Mo.). Spezialabteilung für 
Schlaganfälle. 

Mitglieder der BUNDESKRANKENKASSE werden aufgeno=•n 

Erstes Wiener Reinigungs-Institut 

,, J!..a .{},htev.a k" 
Tel. 52 89 91, 52 54 86 • Wien I, Hegelgasse 9 

s NIEDERöSTERREICH 

Gumpoldskirchner 
1 

Kalk· u. Schotterw.erke 

,1 

� ING. FRIEDRICH KOWALL 

�, Gumpoldskirchen bei Wien 

HANS TICHY 
Glas- und Baustoffhandlung 

Mödling, Schillerstraße 92, Tel. (O 22 36) 21 33 Serie 
Zell am See 446, Tel. (0 65 42) 24 56 

ERWIN KARPFEN ·-,Konzessionierter Installateur für Gas-, Wasser-, 
Heizungs- und sanitäre Anlagtn 

VI 

Kaufhaus für Beleuchtungskörper und 
Elektrowaren 

M Ö D LI N G, Hauptstraße 17, Telephon 21 28 

• NIEDERöSTERREICH

1 BAUUNTERNEHMUNG A. SC�U�RI�l 
Architekt und Baumeister 

KREMS a. d. Donau, Wiener Str. 1, Tel. 32 816 

1
--- -- ·- -- ------ - -

WEINGUT 

R EBSCHULE 

TRAUBIWERK 

'ROHRENDORF bei Krems Ruf 4 

i 
1 
1 

,, 
-------

Sparkasse in Stockerau 
Gegründet 1869 

Dient, rät und hilft in allen Geldangelegenheiten 

Spezialfabrik für 
Schädlingsbekämpfungsgeräte 
und Obst- und Weinpressen 
modernster Konstruktion 
Maschinen-
und Metallwarenfabrik 

Viktor Jessernigg & Urban r� 
1 Stockerau, Schießstattgasse 4 7 

Tel. 34 und 354, Telex: 01/1656 

L-----=------1 

MARIA HORVATH 

Gemüsekonservierung 

Wr. Neustadt, Babenbergerring 7 · Telephon 36 29 

ELEKTRO HOSSL 
Fachgeschäft für Radio-, Fernsehen und 
Elektrogeräte sowie sämtl. Installationen 

WR. NEUSTADT, Wiener Straße 36, Tel. 3610 

♦ Fußbodenbelag und Verlegung 

Gummi - Linoleum - Plastic 

� FRANZ STEINER 
OBEROSTERREICHS GR0SSTES Linz, Herrenstraße 41 • Telephon 2 26 69 

S P E Z I A L H A U S F O R D -A M E N - , H E R R E N
UN D KINDERKLEIDUNG • SALZBURG 

Vi1CKLABRUCK 
STADTPLATZ 

LINZ WELS 
SALZBURG, Slezenhelmer Straße 39 - Tolephon 83031 

Lagerhaus und Speditions Aktiengesellschaft Salzburg-Maxglan 
Vertretung der "INTERCONTINENTALE" 

österr. Aktiengesellschaft für Transport- und Verkehrswes'en 
Möbeltransporte aller Art 

e Einlagerungen aller Art e Tel. 6201 Serie e Internationale Spedition

d-n leulunrµ/ähifJen rJJeiPieh.en en.eu(Jen und o.uleiftn die 

SALZBURGER STADTWERKE 

STROM 

FERNHEIZWÄRME 

GAS UND 

WASSER 

Moderne Fahrzeuge stehen bei 

OBUS UND AUTOBUS 

LOKALBAHN 

MÖNCHSBERGLIFT UND 

FESTUNGSBAHN 

für die Verkehrsbedürfnisse der Bevölkerung und ihrer Gäste zur Verfügung 

VII 



Ludwig Höpflinger 
T i s c h l e r e i  

Berndorf bei Salzburg 
Telephon 33 69 

► Bü r o möb e l  fü r Äm t e r  u n d  Behör d e n

Betonwerk Schwarzach 

Dr. Ing. Rudolf Knotz 

Schwarzach/ Pongau Postfach 25 

• VORARLBERG

VIII 

Hilti und Jehle 

BAUUNTERNEHMUNG 

Feldkirch 

TIEFBAU / HOCHBAU 

STEININDUSTRIE / STRASSENBAU 

,. 

• VORARLBERG

STADTWERKE 

FELDKIRCH 

Elektrizitätswerk, Wasserwerk 

und Einrichtungsbetrieb 

Tel. 05522 / 2 521 

Durchführung sämtlicher Elektro

installationen sowie Lieferung 

aller einschlägigen Geräte 

und Einrichtungen 

Besuchen Sie 

Feldkirch 
die mittelalterliche Stadt in Vorarlberg 

Sehenswürdigkeiten (12. bis 16. Jahr• 

hundert): Schloß Schattenburg mit 

Heimatmuseum und Waffensamm

lung, Rathaus mit Gemäldegalerie, 

gotische Stadtpfarrkirche mit Altar· 

gemälden u. Kunstschmiedearbeiten, 

Stadttore und -türme, alte Patrizier-

häuser, Schloß Amberg. 

Auskünfte: 

Städtisches Verkehrsamt, Kirchplatz 1, 

Tel. 2358 

ALUMINIUM außen 

HOLZ innen 

-------------

aluh FENSTER u. TÜREN

das moderne und beste

FENSTER mit 

D I G - ISOLIERVERGLASUNG

Alleinerzeugung für Österreich: 

SERAPHIN PÜMPEL & SÖHNE 
FELDKIRCH / Vorarlberg 

f� 
IM WALGAU 

am Fuße der Drei Schwestern 

Sommerfrische und Wintersportplatz 

Es liegt an der Hauptverkehrslinie 

Bregenz - Feldkirch - Innsbruck 

Ausgangspunkt verschiedener Autobus

linien. Wintersport im bekannten Bazora

gebiet mit Skilift und herrlicher Abfahrt. 

Schöne Spaziergänge und Bergwanderungen 

Gurtisspitze (1780 m), Drei Schwestern 

(2100 m), Galinakopf (2200 m). 

Schöne Übergänge nach Liechtenstein 

CH. LORÜNSER'S ERBEN 
Werk Nüziders 

LORÜNSER KAMMGARNWERK 
Werk Klaus 

Hauptverwaltung 

BLUDENZ, Obe r do r f w e g  Nr. 1 

Fernsprecher (0 55 52) 27 88, 27 89, 26 41 

IX 



X 

GRASS HEINRICH 

Spedition, Kieswerke 

BLUDENZ, KLARENBRUNNSTRASSE 63 

Telephon O 55 52 / 23 81 *

Großm.olkerei 

Dornbirn 
p 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

Telephon 28 13 

Größter und neuzeitlich eingerichteter 

Molkereibetrieb des Landes 

VORARLBERG 

Jahresmilchanlieferung 

-rund 9 Millionen Liter

Erzeugung 

von österreichisch�r Teebutter, 

Schlagrahm, Edamer- u. Goudakäse 

in erster Qualität 

MUTTER & WAMPL 

PLASTIC K.G. 

Dornbirn-Austria 

Fabriksmäßige Erzeugung 

von Kunststoffartikeln aller Art 

f 

Erzeugung von 
Stickereien und 
Spitzen aller Art. 

Spezialität: 
Wäsche und 

Luft-Stickereie� 

SPORTMODEN 

Hohenems, Rudolf-von-Ems-Str. 41 / Tel. 05576/237 
Te 1 e g ram m: Stickerei Fend Hohenems Österreich 

Elastic-Hosen 

Anoraks 

Apreski-Hosen 

Paul Bohle OHG, Wolfurt;Vorarlberg 

Spinnweberei 
Ollen 
Gesellschaft m. b. H. 

HOHENEMS/ Vorarlberg 

Telephon (05576) 387 

Fernschreiber 057-763 

Erzeugung 
von diversen u111weißen und 

färbigen Vigognegarnen 

liegt zwischen Bodensee und Arlberg. Ihre sonnige La,ge a1:1 
Fuße der Berge, ihre romantischen Waldspaziergänge rrut 
zahlreichen Ruheplätzchen laden zu einem angenehmen Er
holungsaufenthalt ein. Sie Ist ein idealer Ausgangspunkt für 
Wanderungen in die wu n d  e r  s c h ö n e, umliegende Bergwelt 

und für Ausflüge ins benachbarte Fürstentum Liech
tenstein und in die Schweiz. Nur wenige Kilometer trennen 
Götzis von der Festspielstadt Bregenz undJvon der Messe
stadt Dornbirn. Die gastfreundliche Bevölkerung des Ortes, 
bürgerliche Pensionen und Restaurants machen Götzis zu 
einem beliebten 'Urlaubsziel für jedermann. 

f!!-1...ol.,enem_� 430 Meter Ober dem Meere 

Schwefelbad - Sommerfrische - Wintersportplatz - Skilift- Fundort des Nibelungenliedes·

Der romanti.Sche Markt mit über 9000 Einwohnern, in landschaftlich rei.z.
v,oller Lage inmitten des vorarlbergische.n Rheintales, geschichtlich. denk
würdig als Fundort des Nibelungenliedes, liegt am Fuße des steil auf
steigenden Sch1oßberges und bietet für den Erhiolu�g-suchende.n schöne 
Spaziergänge und Bergwanderungen. - Hohenems_ �egt . an der Bah�
linie Bregenz-Wien und ist mit ei _ner Kraftwag,enlmie mJJt dem schwe1r 
zerischen Rheintal verbunden. Im Ort befindet sich ein Schwefelbad 
mit Kurhaus welches sich bei chronischen Gelenkserkrankungen bestens 
bewährt. Näbere Auskünfte erteilt der Verkehrsverein Hohenems •tmd 
gibt Zimmernachweis. 



Das Haus der gepflegten 
Gasilichkeil -
W elibekanntes Diätkur
haus und 
Kuransiali Montafon 

Medizinische Leitung: 
Univ. - Doz. Dr. E. Albrich 
Herz-, Blutkreislauf-, 
Leber-, Galle
erkrankungen eic., 
Kneippkuren. 

VOR der Rasur 

•• 

FUR die Rasur 

NACH der Rasur 

Auch� in:praktischen Plastikflaschen 
erhältlich 

FOB. :tW::EN" 
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RANKWEIL 
,,, (6000 Einwohner, Marktgemeinde) �var im Altertum von d� 

Kelten, später von den Römern besiedelt. Die heutige Bevölke
rung ist alemannischer Abstammung. Im Mittelalter tagte hier 
das Gaugericht Müsinen. Die St.-Peters-Kirche ist das älteste 
Gotteshaus des Vorar!berger Oberlandes. Auf schroffem Fels 
erhebt sich die Wallfahrtskirche „Zu unserer lieben Frau von 
Rankweil", die bedeutsame Sehenswürdigkeiten beherbergt und 
einen weiten Rundblick über das Rheintal bietet. Neben aus
gedehnten landwirtschaftlichen Betrieben und heimischem Ge
werbe findet sich in Rankweil textil- und metallverarbeitende 
Industrie. Ein Lichtspieltheater und ein moderner Veranstal
tungssaal, ein Sportstadion, ein neuzeitliches Schwimmbad und 
im Winter ein Eislaufplatz bieten Unterhaltung und sportliche 
Betätigung. 

Wir laden Sie ein zu einem unverbindlichen 
Besuch unseres Ladengeschäftes 

Unsere Auswahl in 

(J)a menfJ-alelo.b 

7f5ur-enauhJ-e0-alJ und 

Jl.0-denmänteln 

ist groß und die Preise sind günstig 

Heb. Mayer's Nachf. 
SCHRUNS 

Inh Gehr. Borger 

Auflösung sämtUcher Rätsel 

in der nächsten Beilage 

Kreuzworträtsel 

1 

g 

11 

14 

16 

23 

28 

3
1 

2 

13 

1 
1 
1 

1 1 

1•1 

4 

• 

•1
12 

1
1

6 1 

1 1 

5 6 7 
1

8 

10 

• 
1
3 

1 

1 1 1 •1 

1•1
1

7 1
18 

1• 

1•1
19 

1
20 

1•
1 21 

1
22 

1
2

4 1•1
25 

1•1
26 

1
27 

1 1 

1 1
2

0 1 1
3

0 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

W a a g r e c h t : 1 Berg im nord
..,-estlichen Niederösterreich, 9 weih
Weher Vorname, 10 germanische Göt-
-ter, 11 Badeort in Belgien, 13 chemi
sche Formel für Kupferoxyd, 14 deut
scher Porträtmaler (gestorben 1904), 
16 bekannte deutsche Filmschauspie
lerin der dreißiger Jahre (Gattin des 
ehemaligen Boxweltmeisters im 
Schwergewicht), 17 Initialien des Ma
lers Ludwig Kirchner, 19 chinesisches 
Wegmaß, 21 Abkürzung für „oh'le 
Maß ", 23 Vorwort mit Artikel, 26 weib
licher. Vorname, 28 asiatisches Hoch
landsvolk (Himal"llja), 31 biblischer 
Prophet. 

S e n k r e c h t :  1 Stadt in Südmäh
(ren,. 2 Gebirgszug in Europa, 3 Land
strich in Ostafrika, 4 Abkürzung für
Erkennungsamt, 5 französischer Arti
kel, 6 Bad in Oberösterreich, 7 un-

vorkommen, uhd der auf einen Blu
menliebhaber schließen läßt." 

„Bitte, Herr Lehrer, mein Vater
sitzt alle Abend im Gasthaus ,Zum 
Blumenstöckl', von wo er betrunken 

.ach Hause kom�t."

„Ist Ihnen der Herr bekannt, den 
Sie vorhin so freundlich grüßten?" 

„Er hat ein trauriges Schicksal und 
er freut sich immer wieder, wenn 
man daran Anteil nimmt." 

„Was Sie nicht sagen. Was ist denn 
mit ihm?" 

,,Er hat meine erste Frau geheira
tet." 

• 

Herr Gruber hatte Gäste. Beim 
Abschied meint er: ,,Kommen Sie nur 
recht bald wieder. Ich liebe es, 
Gäste bei mir zu sehen. Wissen Sie, 
da nimmt meine Frau unser gutes 
Porzellan, und da es sehr wert
voll ist, erlaubt sie mir nicht, es ab
zuwaschen!" 

• 
Eifrig sind 20 Bubenköpfe über ihre 

Aufgabenhefte gebeugt und schrei
ben. Der Lehrer hatte ihnen ein Auf
satzthema gegeben: ,,Was ich tun 
würde, wenn 'ich Millionär wäre." 
Nur Erich hatte eine noch unbe.
schriebene SeJte vor sich liegen und 

gebraucht, 8 Kobold, 12 semitische 
Gottheit, 15 chemisches Zeichen für 
Brom, 18 Halbinsel in Ostasien, 
20 Stadt an der Nahe, 22, ·Planet, 
24 weiblicher Vorname (Koseform), 
25 Winterfell des sibirischen Eich
hörnchens, 27 Dämon der japani
schen Mythologie, 29 Abkürzung für 
Boxclub, 30 chemisches Zeichen für 
Tantal. 

1. 1
2. 4
3. 1
4. \ 7 

5. 3
6. 12
7. 6
8. 11

9. 4

Gend. -Rayonsinspektor
Leopold Slobodzian 

Zahlenrätsel 

2 3 1 2 3 1 
5 6 7 1 8 3 
8 7 5 9 10 1 

11 1 10 3 1 12 
5 3 6 2 5 6 
6 11 13 13 6 11 

2 6 1 14 5 1 
2 10 3 12 11 3 
1 15 16 6 2 3 

1. Staatenbund (franz.) 2. Mund-
art - 3. Sonnen- und Mondfinster
nis - 4. Glänzender Baumwollstoff 
- 5. Elfenkönigin - 6. Unwirtschaft
liches Gebaren - 7. Blutarmut - 8. 
Nebenfluß der Saale - 9. Vorsteher 
eines katholischen Kirchensprengels. 

An Stelle der Ziffern sind die ent-. 
sprechenden Buchstaben der Wörter 
obiger Bedeutung einzusetzen. S.:i
dann nennen die erste und vierte 
Buchstabenreihe (nach abwärts gele
sen) je einen Frauennamen. 

Gend.-Rayonsinspektor 
Aldo Pachole 

machte auch keµie Anstalten, zum 
Schreibzeug zu greifen. 

„Warum arbeitest du nicht?" fragt 
ihn der Lehrer erstaunt. 

Darauf der Bub: ,,Weil andere für 
mich arbeiten, wenn ich Millionär 
bin!" 

Die Hinterhofer-Mirl will mit ihre;r 
Mutter und ilirem Buben in die Stadt 
fahren. Am Schalter verlangt sie 
zwei ganze und eine halbe Fahr
karte. 

Da meint der Beamte: ,,Für den 
Buben da müssen Sie eine ganze 
Karte nehmen, er hat ja schon eine 
lange Hose an ... "· 

,,Wenn dies so ist", antwortet die. 
Mirl schnell, ,,dann geben Sie mir 
für ihn eine ganze Karte, für • mich 
tut's eine halbe und meine Mutt'i!r 
braucht überhaupt keine!" 

• 

,,Fabelhaft!" lobt ein Filmprodu
zent seinen Regisseur. ,.Wie haben Sie 
es nur fertiggebracht, daß sich die 
Statisten b'ei der Massenszene wirk
lich wie die Wilden aufgeführt ha
ben?" 

,,Ganz einfach!'\ antwortete der Re
gisseur. ,,Ich habe ihnen vor der Auf
nahme gesagt, daß wir das Honorar 
leider um 10 Prozent kürzen müß
ten ... " 

, €:,1'1 " ,sss. s-',.O)f,c,,e. c:ra • 

... daß ein Pyknometer ein Dichte
rnesser für Flüssigkeiten ist. 

... daß die Sierra Nevada das höch
ste spanische Gebirge ist. 

... daß sich die Wüste Gobi in der 
Mongolei befindet. 

... daß die Meeresstraße, die das 
Schwarze Meer und das Marmara
Meer verbindet, Bosporus heißt. 

... daß die Inkas die Ureinwohner 
von Peru waren. 

... daß man die Zeit zwischen dem 
Zusammentritt und der Auflösung 
von Parlamenten Legislaturperiode 
nennt. 

... daß man die Verbindung eines 
Elementes mit Sauerstoff Oxyd nennt. 

... daß die seltenste Briefmarke der 
Welt die blaue Mauritius ist. 

Auflösung der Rätsel aus der 
De�ember-Nummer 

Wie?. Wo? Wer? Was? 1. Ursprünglich 
Kriegsgeschrei der schottischen Hochländer,. 
heute Bezeichnung für Werbeschlagwort. 
2. Die Vereinigung einer gegebenen Melo
die mit einer oder mehreren anderen selb
ständigen Melodien zu einem harmonischen 
Ganzen. 3. Große Decken- und Fassaden
malerei dieser Kunstepoche wurden mit. 
einer Mischung aus Kalk und weißem Käse
gemalt. 4. König von Rom. 5. Die zeilen
weise Uebereinanderstellung sämtlicher 
Instrumental- und Vokalstimmen einer für 
mehrere Instrumente oder Singstimmen 
oder beides gesetzten Komposition; ·und 
zwar derart, daß die gleichzeitig erklin
genden Noten übereinanderstehen. 6. a) 
Quantum zwischen zwei Finger zu nehme'1 
(Salz); b) beschlagnahmtes Handelsschiff 
mit Konterbande. 7. Dem englischen Thron
folger pflegt der Titel verliehen zu wer
den. 8. Das schwedische Königshaus (Ber
nadotte). 9. Er schmilzt bei etwa 1500 Grad. 
10. Eine komplizierte optische und mecha
nische Einrichtung zur Projektion beweg
ter und fester Himmelskörper auf eme
halbkugelige Projektionsfläche. 11. Paß
gang. Kamel. 12. Elba und Sardinien, beide 
Italien. 13. Rotterdam. 14. Die bekannteste 
deutsche Autorennstrecke in der Eifel. 15. 
Fugger und Weiser. 16. Francisco Jose de 
Goya (die bekleidete und die unbekleidete 
M.aja). 17. Glasgow. 18. Zehn: 6 aktive Spie-:. 
ler und 4 Wechselspieler, die ausgetauscht 
werden köljl.nen. 19. a) Abzug vom Kauf
preis, der bei Barzahlung oder als Begün
stigung zum Beispiel vom Großhändler 
dem Wiederverkäufer gewährt wird; b)
Abzug für Zahlungen, die eine bestimmte 
Zeit vor dem Fälligkeitstermin gezahlt 
werden. 20. Carra-ra. 

Denksport. Der Maler• malte den Für
sten als zielenden Schützen mit der Arm
brust. Dabei hätte Tamerlan, der Ein
äugige, auch als Zweiäugiger ein Auge zu
kneifen müssen. 

Wer war das? Walt Disney, geboren 1901, 
Schöpfer der Micky-Maus,' des Rehes. 
Bambi, anderer Tierfiguren und mehrerer 
Märchenfilme. Seine bedeutendsten Natur
filme sind „Die Wüste lebt" und „Wunder 
der Prärie" . 

Photo-Quiz: Hamburg. 
Wie ergänze ich's? Plastik. 
Kreuzworträtsel. W a a g r e c h t : 1 Sela-

don. 2 Ghia. 12 Alemanin. 14 Edi. 15 neu. 
16 Cerberus. 18 sg. 19 CH. 20 Wodan. 21 lA. 
22 Asra. 25 b. n. 26 an. 27 Mate. 29 Athen. 
32 Ale. 34 Ai. 35 Elan. 37 Erben. 38 el. 39 
Robe. 40 Ute. - S e n k  r e c h t  : 1 Sansi
oar. 2 elegant. 3 Leu. 4 am. 5 Dachs. 6 one. 
7 Nirwana. 9 Hera. 10 Idun. 11 Ais 13 Abo. 
17 Edamer. 19 Camel. 23 Ra. 24 Meine. 28, 
taet. 30 Hel. 31 Nar. 33 Lee. 36 no. 

m 
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., ... und darum, meine Geschworenen, laßt sie nach 
Hause gehen, als freie Frau ... " 

„Die Blondine aus dem ersten Stock soll Masern 
haben!" 

„Ich habe geglaubt, du .willst mich etwas Wichtiges
fragen?" 
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Ohne Worte 

Strafbare Handlungen gegen das Vermögen im 
Strafgesetzentwurf 

Von Dr. WILHELM MALANIUK, Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien 

(F o r t s e t z u n g  von Nr. 1 2/1 9 6 0  u n d  S c hlu'ß) 

V. HEHLEREI

I. Einleitung

Das österreichische Recht kennt die Hehlerei als Teil
nehmung am Diebstahl oder an einer Veruntreuung. (§ 185 
StG.) § 259 dStGB regelt die Sachhehlerei, Art. 144 Schwei
zer Strafgesetz und § 350 Entwurf 1927 pönalisiert ebenso 
wie § 161 des vorliegenden Entwurfes die Hehlerei. Das ge
schützte Rechtsgut ist bei diesem Delikt das Vermögen. 
Der Rechtsgrund für die Kriminalisierung dieses Tatbe
standes liegt einerseits in der A u f  r e c h t e r  h a 1 t u n  g 
des durch die Vortat (zum Beispiel Diebstahl) geschaffenen 
rechtswidrigen V e r m ö g e n s  z u s t a n d e  s und in der 
R e s t i t u  t i o n s v e r  e i t 1 u n g, deren Unwert in der 
Aufrechterhaltung und Vertiefung einer durch die Vortat 
geschaffenen B e s i t z p o s i t i o n liegt, die der Rechts
ordnung widerspricht, S c h ö n k e - S c h r ö d e r, Strafge
setzbuchkommentar S. 904. Dem entspricht es, daß sowohl 
alle S a c h  e n, die ein anderer durch was immer iür eine 

• strafbare Verletzung fremden Vermögens erlangt hat, 
· als auch ihr E r 1 ö s, Gegenstand der Hehlerei sind. 

Damit hat der vorliegende Entwurf eine auch den an
deren Gesetzen (deutsches Strafgesetz, Schweizer Straf
gesetz und Entwurf 1927) entsprechende Erweiterung vor
genommen, die nicht nur den G e g e n  s t a n  d der Heh
lerei (S a c h e u n d  i h r  E r 1 ö s), sondern auch die Her
kunft dieser Sachen betrifft, weil sie nicht mehr nur aus 
einem Diebstahl oder einer Veruntreuung stammen dür
fen, sondern auch durch andere strafbare Verletzungen 
fremden Eigentums, wie Betrug, Erpressung, Warenfäl
schung, Untreue, Wucher und dergleichen, stammen kön
nen. Alle Vortaten kommen als strafbare Handlungen in 
Betracht, durch die eine widerrechtliche Besitzposition ge
schaffen worden ist, zum Beispiel auch bei Jagddelikten, 
und bei denen die Rechtsordnung eine Entziehung der
Deliktsbeute fordert. Für die V o r  t a t  wird es wohl ge
nügen, wenn sie rechtswidrig gesetzt wurde. Verschulden 
des Vortäters ist n i c h t  Voraussetzung der Strafbarkeit 
des Hehlers. 

2. Hehlerei

,.Wer vorsätzlich eine Sache, die ein anderer durch eine 
mit Strafe bedrohte Verletzung fremden Vermögens er
langt oder sich angeeignet hat, ankauft, zum· Pfand nimmt 
oder sonst an sich bringt, verheimlicht oder verhandelt 

./• oder dem Vortäter beim Verheimlichen oder Verhandeln 
.-.P hilft, wird mit Gefängnis oder Arrest bis zu einem Jahr 

bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer ,in der Absicht, sich oder 

einen anderen unrechtmäßig zu bereichern, wissentlich 
den Erlös einer Sache, die ein anderer durch eine mit 
Strafe bedrohte Verletzung ·fremden Vermögens erlangt 
oder sich angeeignet hat oder eine für sie eingetauschte 
oder für den Erlös angeschaffte andere Sache an sich 
bri�l · 1 

Ist die Handlung, durch die die Sache erlangt worden 
ist, aus einem anderen Grunde als wegen gewerbsmäßiger 
Begehung mit fünfjährigem Gefängnis oder einer stren
geren Strafe bedroht, und war die Eigenschaft der Hand
lung, von der diese Strafe abhängt, dem Hehler bekannt, 
so wird er mit Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren 
bestraft." (§ 161 E.) 

Im einzelnen ist noch zu bemerken, daß die einzelnen 
Arten des Ansichbringens nur beispielsweise aufgezählt 
sind, .so daß demnach die Hehlerei folgende Tathandlun
gen aufweist: 

Ansichbringen, Verheimlichen, Verhandeln oder Beihilfe 
beim Verheimlichen oder Verhandeln des Vortäters. A n  -
s i c h  b r i n  g e n bedeutet die Herstellung eines Zustan
des, in dem der Täter die Sache t a t s ä c h 1 i c h  hat. 
V e r  h e i m  1 i c h  e n stellt ein Verhalten dar - Handeln 
oder Unterlassen -, das darauf abzielt, die Entdeckung 
einer abhanden gekommenen Sacbe zu verhindern und da-

mit ihr Auffinden für den Eigentümer oder . die Straf
verfolgungsorgane zu vereiteln oder zu erschweren. De:t
Begriff des V e r h a n d e 1 n s umfaßt jede Art von Mit
wirkung bei der wirtschaftlichen Verwertung einer Sache. 
Die B e i h i  1 f e ist unter den angeführten Voraussetzun
gen der vollendeten Tat g 1 e i c h g e s t e 11 t. 

Daß es sich bei, der Hehlerei um ein B e r e i c h e -
r u n g s d e 1 i k t  handelt, geht aus § 161 Abs. 2 Entwurf 
hervor, demzuf;)lge diese Absicht .bei der Bezugnahme auf 
den Erlös einer Sache ausdrücklich erwähnt wird. Hin
sichtlich der Eigenschaft der Sache, deren Erlös den Ge
genstand des Deliktes bildet, nämlich ihrer unrechtmä- · 
ßigen Herkunft, genügt dolus eventualis nicht, weil Wis
sentlichkeit gefordert wird. Beim Grunddelikt der Heh
lerei wird als Schuldform im Anschluß .an das österreichi
sche Recht der V o r s a t z gefordert. 

Daneben gibt es eine f a h r  1 ä s s i g e Hehlerei, die ge
genüber dem geltenden Recht eine E r  w e i t e r  u n g der 
Kriminalisierung darstellt: 

„Wer fahrlässig eine Sache, die ein anderer durch eine 
mit Strafe bedrohte Verletzung fremden Vermögens er
langt oder sich angeeignet hat, ankauft, zum Pfand nimmt 
oder sonst an sich bringt, verhandelt oder verhandeln 
hilft, wird mit Geldstrafe bis zu 15.000 S bestraft. 

In besonders leichten Fällen kann das Gericht von 
Strafe absehen." (§ 163 E.) 

Eine strenger strafbare Art der· Hehlerei stellt die 
g e w e r b s m ä ß i g e  Hehlerei dar, die nach § 162 E mit. 
Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren bestraft wird, 
bzw. in den Fällen des 3. Absatzes des § 161 E mit Ge
fängnis von fünf bis zu zehn Jahren zu bestrafen ist. 

VI. TÄTIGE REUE

Unter tätiger Reue versteh( man ein Verhalten des Tä
ters, wonach er qUS eigenem Antrieb -zum Nichteintritt 
des Erfolges beigetragen oder den Eintritt des Erfolges 
verhindert hat. Hiefür haben die modernen Gesetze vor
schriften im allgemeinen Teil vorgesehen, so der Entwurf 
1927 in § 27 Abs. 3, das deutsche Strafgesetz in § 46 Z. 2, -
das Schweizer Strafgesetz im Artikel 22 Abs. 2 und der. 
Entwurf im § 17. Auch das österreichische Strafgesetz 
kennt die tätige Reue nicht nur bei den Vermögensdelik
ten, sondern darüber hinaus in besonderen Tatbeständ�n, 
beim Hochverrat § 62 StG, bei der Brandlegung § 168 StG 
und bei Verbrechen gegen das Sprengstoffgesetz. Wesent
lich ist für all die angeführten Fälle der tätigen Reue, 
daß der Erfolg der H<1,ndlung verhindert wird. 

Anders liegt jedoch der Sachverhalt bei der hier zu 
besprechenden tätigen Reue, weil der Erfolg der Hand
lung bereits eingetreten ist, also ein bereits v o 11 e n d e'
t e s  D e 1 i k t  v o r a u s  s e t z t. Die tätige Reue kann 
daher in · diesem Falle nur mehr in einer W i e d e r g u t -
m a c h u n g des durch die Tat verursachten Schadens 
bestehen. 

Straflosigkeit wegen tätiger Reue 

,,Der Diebstahl, die Veruntreuung, die Unterschlagung, 
die unberechtigte Aneignung, die Entwendung, die un• 
rechtmäßige Entziehung von Energie, der Betrug, der 
Versicherungsbetrug, die Zechprellerei, die Erschleichung 
einer Leistung, der Notbetrug, die Hehlerei und die fahr
lässige Hehlerei hören durch tätige Reue auf, strafbar zu 
sein. Tätige Reue liegt vor, wenn der Täter, bevor eine 

Bei Möbelkauf lohnt sich zuerst ein Besuch im 

Möbelhaus R. SCHUH 
Wien VIII, Blindengasse 7 -12 

Fachmännische kostenlose Beratung, Qualitäts
erzeugnisse. SW- u. WWK-Möbel-Verkaufsstelle 
Kredit bis 30 Monate - Provinzversand 
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Toebsta-IB, roviJ.:dr-,fum,, je .da.eh i, rn ·.eirmr E'ilgensehattt-J 1.als 
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Das Fest der Geburt Chi,:istjJdas fest, d.e �F,atpill_eb,qei;i!j,,!jll!�Willn;o.r:hriige.:,'(,ieJJb�,llP.,ell�.qe}; .I>a!ill§&ggli,,darmeriekom

Besinnlichkei-t und der -herzlichen -Freude -hat ich-im--mandos-fü.-r-N-iederösterr-eich-un-teor-bei-t1:1F1g-eles-Ka-13ell-
Laufe der Jahrhunderte auf der ganzen Welt eingebür- meisters Johann K o 1 m leiteten die Weihnachtsfeier ein. 
gerta Wie immer sie)'!' die, äußerenEorm i:lieses--Feste:';'.,.;ge� Das UnterhalJµ_ngskonzert: trug1! we�en�lich ,�a@Ji!'3�!;>e},�Hi1§' 
l;;ta)tet, um. diese Zeit b_aben,_die JVIenschen das iBedür,fhis,, Z�it bis zur offizi .el).en ,Feierlichkeit zu verkürzen., . 
ejnander Fr.euc;le zu .bereiten und sich zu bes�henken. . i -· Nacll. . tlerri_E_ Einzug· der Eh'f'engäste begrfi'ßte 'Gffia:;Jr-

Unter, di�ser Voraussetzung fand ,auch, _heuer -wieder ,in� ni.erieientralKommandanC Genera'! Dr. · .:foset'·•K!r·inrim�f 
Wien in den Sofiem,älen am ,-21. De,:ember '1960 die tra-:-- die Gäste:,_ wies in .der 1Ani;'pradhe auf die Be'q�u't't.ing-c<l�i:1 
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0 ,"'" .(f*� 

B�Jlie.fm"fdlst�' fol- l�he;;J iose
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J?.r., l9;,efr ,K,1 Tl) TT1 e_ 1. It6'(�9pd'er:,: wnr,G�ndarm.epe1t,epivt� 
ti'et I Die'·st�telle'n 'in Wieri und Niederösterreich�gelaäen filfin11--:;�J(;. ')fH �1a·, ·: 1,•;. ',_ ri, cJs· r ' ): , lj '-, J -� II 
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,a.-!Eiü.e u�ge.wisse 'cVovfreude für d·en · 1,Heiligen rAbend'! 
'Wifchafülte,rdas Gesamtbild :der Feier Der Lichtellbaum sowie 

dfä1nrei'ch• !gecteakten ,.Gabentische' im weihiiachtli«h trge�
schmücl(te1,1 Saal :schufen eine Stimmung, äie · die �Ierzen 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Tätige Reue nach § 187 StG bei Selbstanzeige 

Gemäß dem § 187 StG hört jeder Diebstahl und jede 
Veruntreuung auf, strafbar zu sein, wenn der Täter aus 
tätiger Reue, obgleich auf Andringen des Beschädigten, 
nicht aber ein Dritter für ihn, eher als das Gericht oder eine 
andere .Obrigkeit sein Verschulden erfährt, den ganzen .aus 
seiner Tat entspringenden Schaden wieder gutmacht. 
Unter Gutmachurig des ganzen Schadens ist, wie der OGH 
bereits in zahlreichen Entscheidungen (SSt. V 10, SSt. 
XX 139, SSt. XXII 63, EvBl. 1957, Nr. 97) ausgesprochen 
hat, die Wiederherstellung des vor der Tat bestandenen 
Zustandes im Sinne des § 1323 ABGB zu verstehen; der 
Täter muß demnach das gestohlene Gut dem Bestohlenen 
selbst in einer Weise zurückstellen, daß es tatsächlich 
wieder in dessen Verfügungsmacht gelangt. 

Diese Wiederherstellung des vor der Tat bestandenen 
Zustandes ist aber auch bei der Selbstanzeige erforderlich 
(3 Os 807/48 - ,,Gendarmerie-Rundschau" 1950, H. 3, S. 11). 

Wenn der Täter bei der Selbstanzeige· bei der Polizei 
bzw. Gendarmerie gleichzeitig die gestohlenen Sachen bei 
diesen Behörden a b 1 i e f e r t u n d d i e P e r s o n d e s 
B e s t  o h  1 e n e n n a m h a f t  m a c h t, ist dieser Umstand 
als eine Wiederherstellung des vor der Tat bestandenen 
Zustandes, somit als volle Schadensgutmachung zu werten, 
da hiedurch alles unternommen wurde, um durch die 
Behörde das gestohlene Gut in die Verfügungsgewalt des 
bisherigen Besitzers gelangen zu lassen (2 Ob 411/48 -
EvBl. 1949, Nr. 30). (OGH, 11. Dezember 1959, 7 Os 181; 
LG Wien, 1 b Vr 3084.) 

Zum Tatbestand nach § 486 lit. a StG.

Beim Vergehen der mangelhaften Buchführung durch 
den Schuldner mehrerer Gläubiger kommt es - v-on dem 
hier ausscheidenden Fall der unterlassenen Buchführung 
überhaupt abgesehen - nur darauf an, daß die Mängel 
der Buchführung durch den zur Buchführung gesetzlich 
verpflichteten und zahlungsunfähig gewordenen Schuld
ner (oder dessen Organ) verschuldet sind und daß es sich 
um solche Mängel handelt, die es verwehren, eine Ueber
sicht über den Vermögensstand zu gewinnen; der syste
matische Zusammenhang dieses Tatbestandes mit jenem 
der fahrlässigen Krida läßt erkennen, daß der Zweck die
ser Gesetzesbestimmung dahin geht, den buchführungs
pflichtigen Schuldner anzuhalten, seine Bücher s-o zu füh
ren, daß die wirtschaftliche Entwicklung des Unterneh
mens rechtzeitig erkannt werden kann. Diesem Erforder
nis der „Uebersicht über den Vermögensstand" wird da
her nur dann entsprochen, wenn die Buchhaltung schon 
an sich dazu geeignet ist, diese Uebersicht bei Einschau 
sogLeich zu gewähren, nicht aber dann, wenn diese Ueber
sicht lediglich von einem Buchsachverständigen „mit be
sonderen Schwierigkeiten" und auch dann nur: annähe
rungsweise und durch Rekonstrukti-on und Nachholung 
fehlender Buchungen mit Hilfe der unmittelbaren Rech
nungsunterlagen erzielt werden kann (SSt. XXVII 75) 
(OGH, 15. Dezember 1959, 7 Os 157; LG Wien, 4 c Vr 
5187/57). 

Unvorsichtiger Fußgeher in der Mitte der Fahrbahn 
(§ 335 StG)

Wie der OGH in wiederholten Entscheidungen ausge
sprochen hat, schließt ein Mitverschulden des Verunglück
ten die strafrechtliche Haftung des schuldhaft handelndeu 
Täters nicht aus. Wenn die Beschwerde aber vermeint, 
der Angeklagte habe das Vorhandensein eines Fußgängers 
in der Mitte der Fahrbahn nicht vorhersehen können, so 
verkennt sie, daß es zur Erfüllung des Tatbestandes des 
§ 335 StG nicht erforderlich ist, den konkreten Hergang
des Unfalles vorherzusehen, sondern daß es genügt, wenn
der Täter irgendeine aus seinem Verhalten entspringende
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Gefahr voraussehen konnte. Dies trifft vorliegend aber 
deshalb zu, weil der Angeklagte nicht auf Sicht gefahren 
ist, wozu er nicht nur nach der Bestimmung des § 20 
StPolO verpflichtet gewesen wäre, sondern auch deshalb, 
weil es nach den Erfahrungen des täglichen Lebens im 
Straßenverkehr immer wieder vorkommt, daß unvorsich
tige Fußgänger oder unbeleuchtete Gegenstände sich auf 
der Fahrbahn befinden, wie zum Beispiel betriebsunfähig 
gewordene Kraftfahrzeuge, deren Lichtanlage ausgefallen 
ist, abgebrochene Aeste der Alleebäume, von Fuhrwerken 
oder Lastkraftwagen herabgefallene Stücke des Ladegutes 
und dergleichen. Dem Erstgericht kann somit ein Irrtum 
in der rechtlichen Beurteilung des Sachverhaltes nicht 
zum Vorwurf gemacht werden (OGH, 5. November 1959, 
9 Os 231; LG Salzburg, 5 Vr 41). 

Maßgebend für die Zuständigkeit des Jugendgerichtsho!es 
Wien ist nur der Zeitpunkt der Einleitung des Ver 
fahrens ' .:& 
Mit Urteil des LG für Strafsachen W. als Schöffen-

gericht vom 8. Mai 1958 wurde der am 31. Dezember 1939 
geborene Johann K. des Betruges durch Ablegung eines 
falschen Zeugnisses vor Gericht nach den §§ 197, 199 lit. a 
StG schuldig erkannt, begangen dadurch, daß er am 11. De
zember 1957 vor dem Untersuchungsrichter in dem Straf
verfahren gegen Geza H. und andere wegen des Ver
brechens der öffentlichep. Gewalttätigkeit nach dem § 81 
StG bewußt der Wahrheit zuwider leugnete von den 
Tätlichkeiten der in diesem Verfahren Beschuldigten gegen 
den S�cherheitswachebeamten O. etwas gesehen zu haben, 
und diese falsche Aussage trotz Vorhalt ihrer Unglaub
würdigkeit vor dem erkennenden Gericht in der Hauptver
handlung am 8. April 1958 wiederholte was über Antrag 
des öffentlichen Anklägers zur Aufnah�e eines gesonder
ten Protokolls mit Johann K. gemäß dem § 277 StPO, 
seiner sofortigen Inhaftnahme und der Einleitung des 
Strafverfahrens wegen Verdachtes des Verbrechens des 
Betruges nach den §§ 197, 199 lit. a StG gegen ihn führte. 

Der Angeklagte ficht dieses Urteil mit Nichtigkeits
beschwerde unter Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes 
der Z. 1 des § 281 StPO mit der Begründung an, das wenig
stens wegen der ersten Tathandlung am 11. Dezember 1957, 
zu we�chem Zeitpunkt er noch jugendlich gewesen sei, der 
JGH rn W. als Jugendschöffengericht sachlich zuständi-'
g:wese� wäre, so daß daher das allgemeine Schöffenge· 1 -ncht beim LG für Strafsachen in W. das über ihn urteilte, 
nicht gehörig besetzt im Sinne de; z. 1 des § 281 Abs. 1 
StPO gewesen sei. Der geltend •gemachte .Nichtigkeitsgrund 
liegt indessen nicht vor. 

Gemäß dem § 20 Abs. 2 JGG 1949 ist für die Frage, 
welches Gericht über die von dem Jugendlichen begangene 
Straftat zu urteilen hat, der Zeitpunkt der Einleitupg des 
Yerfahr_�ns _gegen den jugendlichen Täter maßgeblich. Das
gegenstandl1che Strafverfahren wurde aber unzweifelhaft 
nicht schon vor dem 31. Dezember 1957, dem Tage, an dem 
der Beschwerdeführer das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
sondern erst Monate _später· eingeleitet, nämlich im Zeit
punkt der Aufnahme eines abgesonderten Protokolles rnlt 
dem heutigen Beschwerdeführer am 8. April 1958, aiso 
lange n�chdem der Beschwerdeführer aufgehört hatte, ein 
Jugendlicher zu sein. Zuständig zur Aburteilung sämtlicher 
dem Angeklagten mit dem angefochtenen Urteil zur Last 
gelegten Straftaten ist daher nach dem klaren Wortlaut 
des § 20 Abs. 2 JGG 1949 das LG für Strafsachen W. und 
nicht etwa der Jugendgerichtshof in W. Daraus ergibt sich 
aber weiter, daß das Schöffengericht, das über den Be
schwerdeführer in erster Instanz geurteilt hat, gehörig 
besetzt war. Die geltend gemachte Nichtigkeit nach der 
Z. 1 des § 281 StPO haftet daher dem angefochtenen Ur
teile nicht an (OGH, 21. Juli 1958, 9 Os 203; LG Wien, 
9 c  Vr 2620). 

V E R B A N D s N A C H R I C H T E N 

• 
Schießsport in der Gendarmerie 

Von Gend.-Major ALOIS FARNLEITNER, Leiter der Schießsektion des GSVK 

Als bei den heurigen Olympischen Spielen in Rom der 
Vorarlberger Hubert H a m m e r  e r  auf 300 m Freigewehr 
(Dreistellungsmatch liegend, kniend, stehend, je 40 Schuß) 
die einzige· Goldmedaille für Oesterreich errang, da, 
schrieb eine österreichische Zeitung sinngemäß, man dürfe 
aber nun nicht daran deflken, daß man durch den Gold
medaillengewinn den Schießsport in Oesterreich zum Na
tionalsport erheben solle, denn letzten Endes diene er 
mit anderen Sportarten (zum Beispiel Fechten usw.) le-. 
diglich der Perfektionierung des Tötens. 

Dazu wäre unter anderem zu erwähnen, daß es eine 
weltumspannende Union INTERNATIONALE de TIR (In
ternationale Schützenunion) gibt und daß beispielsweise 
bei den Olympischen Spielen in Rom beim Dreistellungs
match - KK 50 m - in diesem Bewerb um eine Nation 
mehr als in der Leichtathletik antrat. 

Interessant ist auch, daß Rußland in Rom den Antrag 
stellte, auch Damenwettkämpfe, unter anderem Bogen

,.owie KK-Schießen, in das Olympiaprogramm aufzuneh
�en. Zu dessen Leidwesen konnte jedoch der Antrag vom 

IOC in ·Rom nicht behandelt werden, weil er zu spät 
eingebracht wurde. Feststeht, daß auch bei der nächsten 
Olympiade 1964 in Tokio selbstverständlich Schießwett
bewerbe ausgetragen werden. 

Die Zahl der organisierten österreichischen Sportschüt
zen beträgt über 12.000. 

Wer den Schießsport erfolgreich ausüben will, muß vor 
allem Eigenschaften, wie innere Ausgeglichenheit, Kon
zentration für den Zwang zur körperlichen Ruhe, Selbst
beherrschung usw. besitzen, damit er die Lust und Liebe 
zu dieser Sportart nicht verliert. Rückschläge durch ir
gendwelche Einflüsse von außen oder persönlicher Natur 
kommen immer wieder vor. Altersmäßig sind beim Schieß
sport keine Grenzen gesetzt. Ich habe schon oft 60- und 
70jährige Schützen gesehen, die bei Großver°:nstalt�ngen 
um die Siegespalme rangen. Daß man. auch im reiferen 
Mannesalter Lorbeeren erreichen kann, beweist ebenfalls 
wieder die Olympiade in Rom, wo ein Herr F o r c e 11 a, 
Jahrgang 1907, aus Venezuela, b�im K�-Olympiamatch, 
liegend, 60 Schuß, die Bronzemedaill� errmg:n konnte: Wenn man nun in der Gendarmerie an eme sportliche 
Tätigkeit denkt, so wird man in der Regel _über den
S k i s p Or t sprechen. Landes- und Bundesmeisterschaf
ten werden alqährlich mit gr�ßem Erfolg veransta�tet. 
Nach Meürnng vieler Experten ist aber auch der Schieß
sport, wenn er ernst genommen wird, innerhalb. der . Gen
darmerie genau so wichtig, und zwar sowohl m dienst-

lieber Hinsicht als auch· zur körperlichen Ertüchtigung 
jedes einzelnen Beamten. 

Gerade das KK- und letzten Endes auch das Zimmer
gewehrschießen kann als beste Vorübung bzw. Vervoll
kommnung in der Handhabung. unserer Dienstwaffen be
zeichnet werden. Die ähnlichen Visiereinrichtungen, hier 
Lochgrinsel, dort Diopter, erleichtern dies nur. Auch die 
im KK-Sportschießen geläufigen Disziplinen, wie liegend, 
kniend, stehend frei und angelehnt, sind für uns praktisch 
und werden ja auch im Rahmen der normalen· Schießaus
bildung gehandhabt. Aber auch das Pistolenschießen (freie 
Waffe oder Luftdruckpistole), welches auf dem Sportsek
tor sehr vernachlässigt wird, ist für uns sehr nützlich, 
gilt ja doch die Pistole als Hauptwaffe in der Gendar
merie. Ich bin überzeugt, daß man im Schießsport unter 
den Gendarmeriebeamten ebenso eine Breitenentwick
lung ,erzielen kann wie im Skisport. In Kärnten hal
ten sich beide Sektionen die Waage. Ferner ist ebenso 
sicher anzunehmen, daß wir, wenn wir von den zentralen 
Stellen eine Förderung erfahren, unter den Beamten der 
einzelnen Bundesländer Schützen finden, die bei natio
nalen, aber auch internationalen Veranstaltungen zumin
dest ebensolche Erfolge wie auf dem Skisektor aufzuwei
sen in der Lage sind, was unserem Korps nur zur Ehre 
gereichen würde. 

,Um ·hier einen Vleg beschreiten zu können, wäre es 
notwendig, daß bei sämtlichen Schießsektionen de1: Gen
darmeriesportvereine Oesterreichs bei Durchführung der 
Bezirks- und Landesmeisterschaften eine einheitliche Wett
kampfvorschrift, die jedoch nur bei diesen Veranstaltun
gen Gültigkeit haben soll, Anwendung findet. Ansonsten 
könnte auch jederzeit eine beliebige Wettkampfordnung 
festgelegt werden. 

Nach den Landesmeisterschaften. wären Gruppenmeister
schaften (zum Beispiel eine Gruppe: Burgenland, Steier
mark, Kärnten usw.) und zuletzt eine Bundesmeisterschaft 
abzuhalten, mit deren Durchführung jedes Jahr ein an
derer Gendarmeriesportverein betraut werden könnte. Es 
ist anzunehmen, daß hier das finanzielle Risiko geringer 
ist, als bei allen anderen in der Gendarmerie geübten 
Sportarten. 

Man würde dadurch ohne Vernachlässigung der Breiten
wirkung einen Ueberblick gewinnen, welche Beamten bei 
Veranstaltungen (Landes-, Staats- und internationalen Ver
anstaltungen) erfolgreich eingesetzt werden könnten. 

Durch diese systemafü,che Vorarbeit würde die Gen
darmerie gegenüber den anderen Exekutivkörpern, wie 
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Z0llwache Polizei- und Bundesheer, die ebenfalls den 
�

1ciliießspo;t sehr rege betreiben. konkurrenzfähig bleiben. 
11\m aber auch bei Veranstaltungen der zivilen Sport
scliützenvereine mithalten zu können, wäre es notwendig, 
die vom Landesschützenverband ausgegebenen einheit
'uchen ·Richtlinien beim Training zu berücksichtigen-. 
:; enn zwar eingangs erwähnt wurde, daß man auf 

Gfund de_s Goldmedaillengewinnes den Schießsport in 
Oesterreich nicht überschätzen soll, so ist er ja doch 
'schon zum Volkssport geworden. Folgende Beispiele seien 
arrgeführt: Beim heurigen Brigade-Abstimmungsgeäenk-
s hießen, welches auf der' Militärschießstätte am Kreuz
h'ergl zu Klagenfurt stattfand und,. sechs Tage dauerte, 
nahmen 702 Schützen teil. Dabei wurde eine Vielfalt,.von 
Dis°kiplinen, ausgetragen (Pistole, Karabiner, .Rifle, Sturm-
1gbwehr) und ein Kombinationstitel vergeben. Beim 'dies-• 
jährigen Abstimmungsgedenkschießen in _ Ferlach, "?Jel- -
dHes internationar beschickt war und ebenfalls sechs Tage 
d uerte, waren über 250 Sportschützeri beteiligt. Nicht1 erwähnt soll hier bleiben, daß ,sich die Angehörigen•1; 1 . ' 

GSV Oberösterreich 

der Schießsektion des GSVK bei beiden Veranstaltungen
hervorragend placieren konnten. : 1''1 

An dem alljährlich in · Innsbruck stattfindenden Tr�di
tionsschießen nehmen oft bis zu 4000 Schützen teil. J?i�s 
sind nur einige Beispiele, die dökumentieren, wie 1der 
Schießsport die breite Masse anspricht. 

Vorstehende Ausführung, die nur den Schießsport i'n 
der Gendarmerie im allgemeinen behandeln soJl, hat vor 
allem den Sinn und Zweck, die Gendarmeriesportvere�Iie 
der einzelnen Bundesländer auf die Bedeutung und de'n 
Anklang des Schießsportes hinzuweisen. , !' 

Um eine erfolgversprechende Basis zu finden, wär� #S 
wünscheuswert, daß die einzelnen Schießse�tionsleiter 
Vorschläge und. Anregungen ?:Ur Durchführung von vot'
erst ',nur internen Veranstaltungen dem Oesterreichischen 
Gendarmeriesportverbande übermitteln, wo sie ✓o'm
Schießrefe!'enten des Verbandes ausgewertet und sodann 
zu einei':n einheitlichen' 'Programm, für das· Verbandsj�hr 
zusammengefaßt werden. könnten, zum Nutzen ,und Fvortll.
men dieser edlen Spor'tart.' ' � /:!

,, 

meriekommandos für das Burgenland; He r m a n  Johann, 
des Gendarmeriezen tralkommandos. 

. Zu Gendarmerierevierinspektoren 

die eingeteilten Gendarmeriebeamten: Hü t t e  r Günthe , 
S t e i n e r Rudolf, W i e n e r Franz, H u b e r  Wilhelm, 
He r t n e r  Franz, Ha s 1 i n  g e r  Ferdinand, P o  e 1 Jo
hann, A i  g n-e r Franz, B a u e r n  f e i n d  Anton, B aye r 
Eduard, B e n d 1 Otto, des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich; S k a t  t a Johann, Ho 1 z e r  Johann, 
S t e i n m a n n  Josef, Ho f e  r Leopold, B r e i t  1 e r  Stefan\, 
des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark.; 
F 1 e i s c h a n d e r 1 Hermann, K a s p e r Franz, G u rn -
p e n b e r g e ,: Ludwig, P r i g 1 i n g e r Leopold, S t u rn p -
n e r  Peter, Ho f s t a d l e r  J.osef, F r a t t n e r  Frarnz., 
H a a s· Franz, äes Landesgendarmeriekomrnandos für Ob�l.'.
österreich; M a i  r J .ohann, des Landesgendarmeriekom
mandos für Tirol;· K ·a i s e r  Rudolf, P i  t t 1 e r  Friedrich, 
D e u t s c h Karl, C s o k a Errist, des Landesgendarmerie� 
kommandos für das Burgenland; 0 b e r  e r  Johann, K o -
c ]J. e -.X. Josef, .des Lagdesgendarmeriekommandos für Salz:burg; V e s  e r  Karl, des Landesgendarmeriekommandos für 
N,0r;ru,l,l2,evg; •1- ;:i,,miP:•a.2 Erm.st,,n cles1t.Gerrdarme11ie2:eli):tl'al-lroire 
mandos, Abteilung 5 G;, ,k,p,}5,aJJJ., Friedrich, der Gendar
meriezentralschule Mödling. 
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Abschiedst eier 
Von Gend.-Bezirksinspektor SCHERER, Stellvertretender 

Bezirksgendarmeriekommandant in Lienz, Osttirol 

Infolge Erreichung der Altersgrenze schied der Posten
kommandant von Virgen, Revierinspektor Johann E b n e  r, 
mit 31. Dezember 1960 aus dem aktiven Dienst. Aus diesem 
Anlaß veranstalteten die Bürgermeister der Gemeinden 
Virgen und Prägraten am 1. Dezember 1960 - Vorabend 
seines 66. Geburtstages - im Gasthof „Eicham" in Virgen 
einen Abschiedsabend, an dem die Gemeindevorstände, 
Geistlichkeit und Lehrerschaft der beiden Gemeinden, dann 
Dr. Benedikt als Vertreter des Chefs der Dienstbehörde, 
Oberstleutnant Paumgariten als Vertreter des Landesgen
darmeriekommandanten für Tirol, -Vertreter der Zollwache, 
der Bezirksgendarmeriekommandant und sein Stellvertre
ter, der Postenkommandant von Matrei in Osttirol, die 
Gendarmeriebeamten des Poqtens Virgen und der Kir
chenchor von Virgen, dessen langjähriges Mitglied Revier-

Gend-Revlerinspektor Johann Ebner im Kreise seiner Vorgesetzten 

und Kameraden 

inspektor Ebner war, teilgenommen haben. Nach der Be
grüßungsansprache überreichte Bürgermeister Aßmair von 
Virgen im Namen der beiden Gemeinden eine kunstvoll 
ausgeführte Ehrenurkunde an Hevierinspektor Ebner. Dr. 
Benedikt, Oberstleutnant P.aumgartten, Pfarrer Mußhausen 
von Virgen, Kontrollinspektor Weiler, Bezirksinspektor 
Scherer und Bürgermeister Mair von Prägraten hoben das 
verdienstvolle Wirken Revierinspektors Ebner als Gendar
meriebeamten, langjährigen Postenkommandanten und be
sonders als Mensch hervor. Revierinspektor Ebner wirkte selt 
1919 bis heute, davon seit 1937 als Postenkommandant auf 
dem Posten Virgen. Sein ständiges Verweilen auf diesem 
Posten seit seinem Eintritt in die Gendarmerie zeigt, daß 
er nicht nur bei der Bevölkerung von Virgen und Prä
graten als Gendarmeriebeamter und Mensch beliebt war, 
sondern daß er auch das volle Vertrauen bei seinen Vor
gesetzten besessen hat. Im Jahre 1959 wurde er mit der 
Silbernen Medaille für Verdienste um die Republik 
Oesterreich ausgezeichnet. Oberstleutnant Paumgartten 
überreichte ihm anerkennende Urkunden des Gendar
meriezentralkommandos und des Landesgendarmeriekom
mandos. Kontrollinspektor Weiler im Namen der Gendar
meriebeamten Osttirols und Bürgermeister Mair im Na
men beider Gemeinden überreichten dem Gefeierten sinn
volle Geschenke. 

Gerührt dankte Revierinspektor Ebner für die Ehrung 
und die Ueberraschungen, die er, bescheiden wie immer, 
als unverdient bezeichnete. 

Der Kirchenchor von Virgen verschönerte den Abend mit 
gepflegtem Gesang. So klang der Abend stimmungsvoll 
mit dem allseitigen Wunsch aus, daß dem Revierinspektor 
Ebner nach dieser langen Dienstzeit und den damit ver
bundenen Mühen und Opfern ein ruhiger Lebensabend 
bei voller Gesundheit und Rüstigkeit beschieden sein möge. 
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Neue Rechtsvorschriften für den Straßen
verkehr 

(Fortsetzung von Seite 9) 
' D i e F u ß g ä n g e r s i n d v e r p f 1 i c h t e t, b e v o r 
s i e  d i e  F a h r b a h n  b e t r e t e n  s i c h  d a v o n  z u  
v e r g e w i s s e r n, o b  i h n e n  G e f a h r  d r o h t  u n d  
o b  d i e  A u s f ü h r u n g  d e s  V o r h a b e n s  d i e  S i 
c her h e i t  d e s  S t r a ß e n v e r k e h r s  b e e i n t r ä c h 
t i g t  43. 

Bei der Ueberquerung einer Fahrbahn mit Sch�tzweg 
in Verbindung mit einer Querlinie darf der Fußgänger den 
S c h u t z w e g nicht mehr betreten, wenn ein herannahen
des Fahrzeug bereits die Querlinie erreicht hat. Ist der 
Schutzweg in Verbindung mit blinkendem gelbem Licht 
vorhanden, so darf der Fußgänger den Schutzweg nicht 
unmittelbar vor einem herannahenden Fahrzeug und für 
dessen Lenker überraschend betreten.' Es sei jedoch hier 
nochmals darauf verwiesen, daß sich Lenker von Kraft
fahrzeugen dem Schutzweg nur mit einer solchen Ge
schwindigkeit nähern dürfen, daß das Fahrzeug vor dem 
Schutzweg angehalten werden kann, um einem d a r a u f 
b e f i n d 1 i c h e n Fußgänger das ungehinderte und un
gefährdete Ueberqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. 
Grundsätzlich bestimmt die StVO 1960, daß Fußgänger bei 
Vorhandensein von S c h u t z w e g e n g r u n d s ä t z 1 i c h 
d i e  s e z u  b e n u t z  e n haben. Nur wenn solche mehr 
als 25 m entfernt sind (o d e r  u m  e i n  e H a 1 t e s t e 1 -
1 e n i n s  e 1 z u  e r r e i c h e n), ist das Ueberqueren der 
Fahrbahn (wenn absolut gefahrlos) an einer anderen Stelle 4c 
erlaubt. 

Verkehr nicht eingespannter Tiere 

R e i t  e r  müssen körperlich geeignet und des Reitens 
kundig sein S(')Wie das 16. Lebensjahr vollendet haben. Bei 
Dämmerung, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst 
erfordert, müssen Reiter, wenn die sonstige Beleuchtung 
nicht ausreicht, bei Benützung der Fahrbahn durch hell
leuchtende Laternen an der linken Seite gekennzeichnet 
sein. 

Für den V i e h t r i  e b ist zwar kein Mindestalter vor
geschrieben, doch sind zwingende Maßnahmen zur Hint
anhaltung der Gefährdung des Straßenverkehrs vorge
schrieben. 

Verkehrserschwernisse 

Es wurde erwogen, ähnlich wie in Italien ein soge
nanntes „Warndreieck" vorzusehen. Doch wurde zunächst 
davon abgegangen, um der Prüfung dieser Frage durch 
internationale Expertenkomitees nicht vorzugreifen. Für 
Oesterreich genügt die in geeigneter Weise vorgenommene 
Kennzeichnung von mehrspurigen Fahrzeugen, die zum 
Stillstand gekommen sind und nicht den Vorschriften ge
mäß auf einer Freilandstraße bei Dunkelheit beleuchtet 
werden können. 

Behörden und Straßenerhalter 

Bei der Aufteilung der Kompetenzen der einzelnen Be
hörden mußte darauf Bedacht genommen werden, daß die 

49 Der Lenker eines Fahrzeuges wird in der Regel davon aus
gehen können, daß der Fußgänger nicht unbesonnen auf die Fahrbahn tritt und diese dann ebenso unvorsichtig ohne Beachtung des Verkehrs überschreiten wird (OGH 12. November 1957, 6 Os 263/57).Befindet sich ein Fußgänger noch auf dem Gehsteig und hat ihnder Lenker eines Kraftfahrzeuges durch Hupsignale gewarnt, so besteht kein Anlaß für eine Bremshandlung (OGH 31. Mai 1957, 6 Os84/57). 

Schöne Autos in neuen Räumen 
Das Autohaus Fritz N e c k a m, Schwechat, .über dessen 

25jähriges Betriebsjubiläum wir Anfang vorigen Jahres 
berichten konnten, eröffnete dieser Tage nach völliger 
Umgestaltung ein neues Verkaufslokal im Zentrum von 
Wien (I., Rathausplatz 4). Die Firma Neckam als offizielle 
Verkaufsstelle der Steyr-Daimler-Puch AG bietet ihren 
Kunden dort alle Steyr-Fiat-Puch Moped-, Motorrad-,· 
Pkw-, Lkw- und Traktor-Typen sowie ein reichhaltiges 
Lager an Zubehör aller Art. Außerdem eine interessante 
Schau an werksgeprüften Eintauschfahrzeugen. 

Wie bisher erwartet dieses Programm den Autofahrer 
auch in der Zentrale Schwectiat und in den Filiale11t 
Simmering und Bruck an der Leitha. 

Durch die Neueröffnung des Verkaufslokales am Rat
hausplatz hofft die Firma Neckam, besonders die west
lichen Wiener Gemeindebezirke und die Randgemeinden 
Wiens anzusprechen. 
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V o 11 z i e h u n g des Straßenverkehrsrechtes nunmehr ge
mäß Art. 11 BVG L a n d e s s a c h e ist. Gemäß Art. 11 
Abs. 3 BVG steht die Erlassung von· Durchführungsver
ordnungen allerdings dem Bunde zu. 

Die B e z i r k s v e r w a 1 t u n g s b e h ö r d e ist insbe
sondere zur Erlassung von Verordnungen und für Hin
weise auf Gefahren und sonstigen verkehrswichtigen Um
ständen und zur Erlassung von Bescheiden, die nicht über 
den örtlichen Wirkungsbereich der Behörde hinauswirken 
(es sei denn, die Angelegenheit fällt in den Wirkungs
bereich einer Bundespolizeibehörde), zuständig. Verordnun
gen der O r t s  g e m e i n  d e n müssen binnen 14 Tagen 
von der Bezirksverwaltungsbehörde bestätigt werden. 

Ereignen sich an einer Straßenstelle wiederholt _Dnfälle, 
so hat die Behörde durch Lokalaugenschein festzustellen, 
welche Maßnahmen zur Verhütung weiterer Unfälle er
griffen werden können. Darüber hinaus hat die Behörde 
alle zwei Jahre unter Beiziehung des StraßenerhalterS' alle 
angebrachten Straßenverkehrszeichen dahingehend zu 
überprüfen, ob sie noch erforderlich sind. Die Behörde, 
hat auch ein Verzeichnis aller Personen zu führen, die 
in ihrem örtlichen Wirkungsbereich den ordentlichen' 
Wohnsitz haben und innerhalb der letzten fünf Jahre we
gen einer Uebertretung nach § 99 Abs. 1 und 2 StvO 1960 
(die zwei schwersten Deliktgruppen) bestraft worden 
sind. 

Die StVO 1960 konnte nicht allgemein bestimmen, wer 
als Organ der S t r a ß e n a u f  s i c h t in Betracht kommt, 
weil sich die Straßenaufsicht als ein Teil der Vollziehung 
des Straßenverkehrsrechtes (Landessache gemäß Art. 11 

ABVG) darstellt. S o  w E: i t O r g a n e  �e r  B u ri d e s  g e 1;1-
Wd a r m e r  i e a l s  Str a ß e n a u f sic h t s o r g a n e  1n 

B e t r a c h t k O m m e n, s i n d h i e f ü r d i e a u f G r u n d 
d e s  A r t. 1 O A b s. 1 Z. 1 0 B V G  e r  1 a s s e n e n B u n -
des g e s  e t  z·e, soweit Organe der Bundespolizei in Be
tracht kommen, gemäß Art. 15 Abs. 4 BVG erlassenen 
Bundes- und Landesgesetze maßgebend. D a s O r g a n 
d e r  S t r a ß e n a u f s i c h t  h a n d e l t  i n  V o l l z i e 
h u n g d e s  G e s e t z e s  u n d  h a f t e t  d a h e r  a l l e n
f a l l s  n a c h  d e n  B e s t i m m u n g e n  d e s  A m t s h a f 
t u n g s g e s e t z e s. 

Strafbestimmungen 

Die Schwere der angedrohten Strafen und die starke 
publizistische Unterstützung der Gesetzgebung bei der 
Schaffung der Straßenverke�rsor�nur_ig 1960 haben bisher 
schon eine überzeugende Pravenhvwirkung erkennen las-
sen. . Die einzelnen S t r a f t a t b e s t ä n d e wurden Je nach 
ihrer Schwere in v i e r  G r u p p e n  zusammengefaßt: 

A m s c h w e r s t e n b e s t r a f t (m i n d e s t e n s 
5 o o o S G e 1 d o d e r e i n e W o c h e A r r e s t, h ö c h -
s t e n s 3 0.0 O O S G e l d o d e r A r r e s t b i s z u s e c h s 
w O c h e n) w i r d, w e r d e n B e s t i m m u n g e n ü b e r 
b e s o n d e r e  S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n g e g en 
B e e i n t r ä c h t i g u n g  d u r c h  A l k o h o l  z u w i d e r
h a n d e l t  o d e r  s i c h  u n t e r  b e s t i m m t e n  V o r-

• a u s s e t z u n g e n w e i g e r t, B 1 u t a b n e h m e n z u
1 a s s e n. 

s c h w e r b e s t r a f t (m i n d e s t e n s 5 0 0 S G e 1 d 
0 d e r A r r e s t v o n 2 4 S t u n d e n, h ö c h s t e n s 
3 0.0 O O S o d e r A r  r e s t b i s z u s e c h s W o c h e h) 
w i r d, w e r S t r a ß e n v e r k e h r s v o r s c h r i f t e n 
ü b e r t r i t t, d i e  e r f a h r u n g s g e m ä ß  U r s a c h e  
s c h w e r s t e r U n f ä 11 e s i n d (a n u n ü b e r s i c h t -
1 i c h e n S t e 11 e n p a r k  e n u s w.), b e i F a h r  e r  -
f I u c h t, A b 1 e h n u n g j e d e r H i 1 f e 1 e i s t u n g, b e i 
e r h e b l i c h e r  U e b e rsc h r e i t u n g  e i n e r  z i f 
f e r n m ä ß i g  f e s t g e s e t z t e n  H ö c h s t g e s c h w i n 
d i g k e i t in i t e i n e m g e e i g n e t e n M e ß g e r ä t, 
f e r n e r  w e r  s i c h  b e s o n d e r s  r ü c k s i c h t s l o s  
g e g e n ü b e r  a n d e r e n  S t r a ß e n b e n ü t z e r n  v e r 
h ä I t, e i n F a h r z e u g v e r b o t e n e r w e i s e 1 e n k t, 
S t r a ß e n v e r k e h r s z e i c h e n  v e r ä n d e r t  u n d  
d e r g 1 e i c h e n. 

Mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 S oder Arrest bis zu 
zwei Wochen wird insbesondere bestraft, wer Verkehrs
vorschriften übertritt und das Verhalten nicht strenger zu
bestrafen ist, ferner wer die Herbeiholung einer Hilfe 
nach einem Verkehrsunfall nicht ermöglicht, Sachschaden 
nicht meldet, die Kennzeichnung „Arzt im Dienst" miß
braucht, sich an Fahrzeuge anhängt, um sich nachziehen 
zu lassen, oder Tiere an Fahrzeuge anhängt. 

Mit einer Geldstrafe bis zu 1000 S oder mit Arrest bis 

.- 't\' C\"l'\"i'ljl 

ztl 1teebu# 2li nutN/1. 

STEYR-FIAT- UND STEYR-PUCH-PERSONENWAGEN· 
STEYR-LASTWAGEN UND -TRAKTOREN 

PUCH-MOTORRÄDER, PUCH-ROLLER, PUCH-MOPEDS 
WERKSGEPRÜFTE EINTAUSCHWAGEN, ZUBEHÖR ALLER ART 

25JÄHRIGE ERFAHRUNG, GEWISSENHAFTE BERATUNG 
GROSSZÜGIGER EINTAUSCH ALLER TYPEN 

40 MONATE KREDIT, AUCH OHNE ANZAHLUNG 
BETREUUNG IM EIGENEN REPARATURWERK 

GUTE PARKMÖGLICHKEIT 

jetzt auch I., RATHAUSPLATZ 4, Tel. 335461 

Offlzie�e Verkaufsstelle u. Kundendienst der Steyr-Daimler-Puch-AG 

WIEN XI SCHWECHAT BRUCK/LEITHA 
Hauptstr. 27, 7213 93 Hauptplatz 3, 77 6-4. 36 La'gerstr. 2, Bruck 25a 

zu 48 Stunden wird bestraft, wer auf fahrende Fahrzeuge 
auf- oder abspringt, auf Straßen trotz Verbot Wintersport 
betreibt oder verbotenerweise spielt, Straßen gröblich ver
unreinigt oder nicht pflichtgemäß für die Säuberung oder 
Bestreuung der Straße sorgt. 

Der V e r s u c h  einer Verwaltungsübertretung ist auch 
nach der Straßenverkehrsordnung 1960 g r u n d s ä t z  � 
1 i c h s t r a f b a r 44• 

Eine V e r w a 1 t u n g s ü b e r t r e t u n g liegt kraft ge
setzlicher Bestimmung n i c h t  vor, wenn durch die Tat 
lediglich Sachschaden entstanden ist und die Behörde hie
von ausschließlich durch die Meldung des Beschädigers 
Kenntnis erlangt hat, oder wenn die Tat auf einer Straße 
ohne öffentlichen Verkehr begangen wurde oder wenn 
die Tat �iner der beiden letztgenannten Deliktsgruppen 
zuzuzählen ist und in die Zuständigkeit der Gerichte fällt. 
Das Kumulationsprinzip, wie dies § 212 des Verwaltungs
strafgesetzes 1950 grundsätzlich vorschreibt, wurde nur 
hinsichtlich der beiden erstgenannten schwersten Delikts
gruj;Jpen beibehalten. 

Als Neuerung erscheint erwähnenswert, daß bestrafte 
oder verwarnte Kraftfahrzeuglenker von der Behörde 
durch Bescheid zur Teilnahme an einem von ihr abzu
haltenden V e r k e h r s u n t e r r i c h t bis zu einer Ge
samtdauer von sechs Stunden v e r  p f 1 i c h  t e t werden 
können. Dieser erzieherischen und vorbeugenden Maß
nahme wurde vom Gesetzgeber besondere Bedeutung zu
gemessen. 

Inkrafttreten 

D i e  S t r a ß e n v e r k e h r s o r d n u n g  1 9 6 0  is t m i t
W i r k s a m k e i t  v o m  1. Jä n n e r  1 9 6 1  i n  K r a f t  
g e t r e t e n und hat mit gleicher Wirksamkeit das Stra
ßenpolizeigesetz vom 12. Dezember 1946, BGBI. Nr. 46/1947 ' 
(mit Ausnahme der darin enthaltenen Verfassungsbestim
mungen), sowie die Straßenpolizeiordnung, BGBI. Nr. 59/ 
1947, und die Verordnung über den Verkehr auf der Auto
bahn, BGBI. Nr. 258/1958, außer Kraft gesetzt. 

u Der Versuch, in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand einFahrzeug in Betrieb zu nehmen, wird dann nicht bestraft, wenn von der Ausführung selbst nach Ermahnun& durch ein Organ der 
Straßenaufsicht Abstand genommen wurde. 
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Die Altersstufen im menschlichen-Leben 
Von Gend.-Bezirksinspektor JOSEF KRISMER, Stellvertretender Bezirksgendarmeriekommandant in 

Kitzbühel, Tirol 

Das Erreichen eines gewissen Lebensalters ist für den 
Staatsbürger von großer Wichtigkeit, da das Erreichen 
bestimmter Altersstufen von verschiedenen Rechtsfolgen 
begleitet wird. Absolut handlungsunfähig sind Kinder un
ter 7 Jahren. Beschränkt handlungsfähig sind Unmündige 
über 7 Jahre bis· zu 14 Jahren und Minderjährige von 
14 Jahren bis zum vollendeten 21. Lebensjahre. Selbst un
geborene Kinder haben von dem Zeitpunkt ihrer Emp
fängnis einen Anspruch auf den Schutz der Gesetze. 

Der Vater kann sein unmündiges Kinp. zu dem Stand, 
welchen er für dasselbe angemessen hält, erziehen, nach 
erreichter Mündigkeit kann das Kind, wenn es sein Ver
langen nach einer anderen, seiner Neigung und seinen 
Fähigkeiten mehr angemessenen 'Berufsart dem Vater 
fruchtlos vorgetragen hat, sein Gesuch vor das zustän
dige Gericht bringen, das darüber zu erkennen hat .. 

Ein Minderjähriger, der sich nach vollendetem 18. Le
bensjahre bei einem Geschäft für großjährig ausgibt, ist 
für allen Schaden verantwortlich, wenn der andere Teil 
vor Abschließung des Geschäftes nicht, erst Erkundigung 
über die Wahrheit des Vorgebens einholen konnte. Ein 
Minderjähriger ist auch in Hinsicht für andere verbo
tene Handlungen und den durch sein Verschulden ver
ursachten Schaden mit seinem ganzen Vermögen verant
wo�tlich. 

Unter Geschäftsunfähigen sind Kinder vor dem voll
endeten 7. Lebensjahr, ferner Personen, die wegen Gei
steskrankheit oder aus einem anderen Grund des Ge
brauches der Vernunft beraubt sind, solange dieser Zu
stand dauert, und Vollentmündigte zu verstehen. 

Unter beschränkt Geschäftsfähigen sind Minderjährige, 
ferner Personen, die unter verlängerter väterlicher Ge
walt oder Vormundschaft stehen, beschränkt Entmündigte, 
sowie Personen, für die ein vorläufiger Beistand gestellt 
ist, zu verstehen. 

Jeder Mensch ist unter den von den Gesetzen vorge
schriebenen Voraussetzungen fähig, Rechte zu erwerben. 
Wer ein Vermögen, zu erwerbeh berechtigt ist, kann in 
der Regel auch erben. Wer geschäftsunfähig ist, kann 
eine Ehe nicht eingehen. Wer minderjährig ist oder au1'! 
anderen Gründen in der Geschäftsfähigkeit beschränkt .ist, 
bedarf zur Eheschließung der Einwilligung seines gesetz
lichen Vertreters. Steht diesem nicht die Sorgepflicht zu, 
so ist auch die Einwilligung des Sorgeberechtigten einzu
holen. 

Verweigert der gesetzliche Vertreter oder der Sorge
pflichtige die Einwilligung ohne triftige Gründe, so kann 
der Vormundschaftsrichter sie auf Antrag des Verlobten, 
der der Einwilligung bedarf, ersetzen. 

Ein Mann soll nicht vor dem vollendeten 21. Lebens
jahre, eine Frau nicht vor Vollendung des 16. Lebens
jahres eine Ehe eingehen. Dem Mann und der Frau kann 
Befreiung von dieser Vorschrift bewilligt werden, dem 
Mann jec;loch nur dann, wenn er das 18. Lebensjahr voll
endet hat und nicht mehr unter elterlicher Gewalt oder 
Vormundschaft steht. Jugendliche, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, können auch vor der Zurücklegung des 
21. Lebensjahres aus der väterlichen Gewalt treten, wenn
der Vater sie mit ihrer Einwilligung und mit Genehmi
gung des Gerichtes ausdrücklich entläßt.

Wenn eine minderjährige Tochter sich verehelicht, so 
kommt sie in Rücksicht ihrer Person unter die Gewalt 
des Mannes in Hinsicht auf das Vermögen aber hat der 
Vater bis z� ihrer Großjährigkeit die Rechte und Pflich
ten eines Kurators. Stirbt der Mann während ihrer Min
derjährigkeit, so kommt sie wieder unter die ':'äter!.iche 
Gewalt. Verliert der Vater nach dem Gesetz die vater
liche Gewalt über das Kind, tritt an dessen Stelle der 
Vormund. 

Die allgemeine Schulpflicht beginnt in Oesterreich mit 
dem vollendeten 6. Lebensjahre, sie endet mit dem voll
endeten 14. Lebensjahre. Mit 7 Jahren hört jeder auf, 
Kind zu sein, mit 14 Jahren hört die Unmündigkeit auf, 
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mit 21 Jahren die Minderjähri-gkeit, der Mensch wird voll
oder großjährig. 

Das aktive Wahlrecht. nämlich das Recht, bei öffent, 
liehen allgemeinen Wahlen wählen zu dürfen, hat jeder 
Staatsbürger(in), der das 20. Lebensjahr vor dem 1. Jän
ner des Wahljahres vollendet hat und am Stichtage die 
österreichische Staatsbürgerschaft besaß, vom Wahlrechte 
zum Nationalrat nicht ausgeschlossen ist und in einer 
Gemeinde den ordentlichen Wohnsitz hat. 

Zum Bundespräsidenten kann nur gewählt werden, wer 
das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt und vor dem 
1. Jänner des Jahres der Wahl das 35. Lebensjahr über
schritten hat.

Wählbar in den Nationalrat sind Männer und Frauen, 
die am Stichtag das 26. Lebensjahr überschritten haben, 
vom Wahlrechte zum Nationalrat nicht ausgeschlossen 
sind und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. 

Zum Antritt eines Gewerbes nach der Gewerbeordnung 
ist das vollendete 24. Lebensjahr notwendig. 

Sehr viele Altersstufen beinhaltet die neue StVO 1960; 
die besagt, daß Personen, die noch nicht acht Jahre alt 
sind, am Fahrrad mitgeführt werden dürfen. 

Mit dem vollendeten 10. Lebensjahr kann die Be
willigung zur Lenkung eines Fahrrades von der Be
hörde unter gewissen Voraussetzungen erteilt werden. 

Unter zwölf Jahren darf ein Fahrrad nur unter Auf
sicht Erwachsener oder mit behördlicher Bewilligung ge
lenkt werden. 

Der Lenker eines Fahrrades muß daher mindestens 
zwölf Jahre alt sein. Dasselbe Alter wird auch von einem 
Lenker von Wirtschaftsfuhren mit bespanntem Fahrzeug 
gefordert. Auch derjenige, der als Reiter im Betrieb der 
Landwirtschaft fungiert, muß zwölf Jahre alt sein. Der 
Reiter außerhalb dieser Berufssparte muß das 16. Lebens
jahr vollendet haben. Jüngere Personen dürfen nur in 
Begleitung Erwachsener reiten. Der Lenker eines Fahr
rades, der eine Person am Fahrrad mitführt, muß das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Der Führer eines Fuhr
werkes muß, sofern sich aus den Bestimmungen über, 
Wirtschaftsfuhren nichts anderes ergibt, 16 Jahre alt sein. 

· Eine Hebamme muß das 20. Lebensjahr vollendet haben.
Die Verabreichung geistiger Getränke an Unmündige, 

also unter 14 Jahren, und an Minderjährige unter 16 Jah
ren ist verboten. 

Zum Erwerb einer Schußwaffe und der Munition ist 
das vollendete 18. Lebensjahr erforderlich. 

Ein ReisE:paß bzw. Personal�usweis (Paßersatz) kann 
nur an Personen erteilt werden, die das 21. Lebensjahr 
vollendet haben. 

Für Minderjährige ist die Zustimmung des gesetzlichen 
Ve:trete_rs e;forderlich. Die Ausstellung von Kinderaus
weisen ist bis zum 15. Lebensjahr möglich. 

Die Einweisun_g von Rechtsbrechern in ein Arbeitshaus 
ist erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres möglich. 

Alle öster
7
eichischen Staatsbürger männlichen Ge

schlechtes, die das 18. Lebensjahr vollendet und das 
51. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sind wehr
pflichtig. 

Man könnte noch eine große Anzahl von Gesetzen zi
tieren, in denen das Lebensalter des Menschen von Be
deutung ist. Es kann daher der vorliegende Aufsatz kei
neswegs als erschöpfend angesehen und gewertet werden. 

So wurden mit Absicht die landesgesetzlichen Bestim
mungen, die fast in jedem Bundesland anders formuliert 
sind, zum Beispiel das Fischereigesetz, Jagdgesetz, Ju
gendschutzgesetz, Lichtspielgesetz usw., unberücksichtigt
gelassen. 

Der Zweck dieser Ausführungen soll lediglich sein, die 
Vielfalt der gesetzlich verankerten Altersstufen des Men
schen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten in
Erinnerung zu rufen. 

Dank der Gendarmerie 
Von Gend.-Kontrollinspektor FRANZ GATTERWE, Bezirksgendarmcriekommandant in Horn, Niederösterreich 

Unter diesem Motto traten am Samstag, dem 5. Novem
ber 1960, im festlich geschmückten Jagdzimmer des Gast
hauses Anton Gamerith in Brunn a. d. Wild die Bürger
meister der Gemeinden Atzeldorf, Dietmannsdorf, St. Ma
rein, Weiden, Winkl, Neukirchen, Grünberg, Poiten, Fein
feld, Dappach unter dem Vorsitz des Bürgermeisters Leo
pold Zechmeister der Gemeinde Brunn a. d. Wild zu 
einem Festabend zusammen, zu dem die Spitzen der Be
hörden das Gendarmerieabteilungs- und Bezirksgendar
meriek�mmando sowie die Beamten des Gendarmerie
postens Brunn a. d. Wild geladen waren, u m d e n A n -
l a ß  d e s  2 5 j ä h r i g e n  D i e n s t j u b i l ä u m s  d e s  
G e n d a r m e r i e p o s t e n k o m m a n d a n t e n  R e v i e r 
i n s p e k t o r F r a n z D o n n i n g e r wahrzunehmen, zu 
würdigen und damit zu zeigen, daß die Bevöll�erun_? der 
angeführten Gemeinden, als deren Vertreter die B�rger
meister erschienen waren, die aufopferungsvolle �ienst
leistung der Gendarmerie nicht vergessen hat. Die Ge
meinden des Gendarmerierayons Brunn a. d. Wild, an der 
Grenze des Truppenübungsplatzes Döllersheim gelegen, 
haben die Schrecken der Besetzung täglich und stündlich 
durch lange Zeit hindurch verspürt, so sagten_ die Bürger-

A meister, und haben in ihrer _Angst u�d Not ruchts anderes
W gekannt als die Gendarmerie um Hilfe zu rufen, und es 

wurde rticht vergessen, daß diese ö�terreichisc�en Beamten 
immer mutig und entschlossen emer gewaltigen U:eber
macht entgegentraten. Diesen aufopf�rungsvo�len Emsatz 
Werden die Menschen dieser Gememden memals ver-

' 1 1 ,· 1 

gessen. : . t:... , _l.� 
Die Gemeinden des Rayons Brunn a. d. Wild haben 

daher einmütig beschlossen, so führte _Bür�ermeister Zech
meister aus, als bescheidenen Dank f�r die aufopferungs
volle Dienstleistung der Gendarmerie aus Anlaß des 
25jährigen Dienstjubiläums dem �ostenkomn:iandanten Re
vierinspektor Franz Donninger em vo� Mei�terhand au�
gefertigtes Anerkennungsdiplom zu uberreichen, wormt 
der Dank der gesamten Bevölker�ng des Ueberwachungs
rayons zum Ausdruck gebracht wird. 

Der Bezirksgendarmeriekommandant Kontrollinspektor 
Franz Gatterwe überbrachte die Glückwünsche des Be
zirkshauptmannes als den Chef der Dienst�ehörde und des 
Gendarmerieabteilungskommandanten -�o"':ie de: gesamten 
Kameraden des Bezirkes Horn. Er wurdlgte die aufopfe
rungsvolle Dienstleistung des Jubilars. Besonders dankte 

er aber den Herren Bürgermeistern für diesen besonderen 
Akt der Anerkennung. 

Sichtlich gerührt dankte der Jubilar für diese hohe und 
ehrende Anerkennung seiner Dienstleistung, die er als 
Zeichen der Ehrung seiner Dienststelle betrachte und 

i 

Der Jubilar, Gend.-Revierinspektor Franz Donninger, mit seinen 
Beamten 

sagte: ,,Die Zeiten waren schwer und für manche ,ver
führerisch, doch der Gendarmeriedienst erforderte nicht 
nur wie das den Vorschriften· zu entnehmen war: Mut 
und Entschlossenheit und pflichtmäßige Aufopferung, son
dern eine große Liebe zu seinem Vaterland und zum Be
rufe, weil man stündlich bereit sein mußte, sein Leben 
zu opfern.'' 

Außergewöhnliche Selbsterdrosselu11g als Freitodart 
- 1 Von Gend.-Revierinspcktor JOHANN GANGL, Gendarmerie1>ostcnkommando Veitsch, Steiermark 1

Ein im hiesigen Postenrayon wohnhaft gewesener 
Werkspensionist litt durch 26 Jahre an schweren, häufig 
auftretenden epileptischen Anfällen. Im Jahre 1958 ver
brachte er vier Monate in einer Nervenheilanstalt. Seit 
dieser Zeit machte er einen verstörten Eindruck und 
lebte in der Wahnvorstellung, daß ihm von seinen näch
sten Angehörigen laufend größere Bargeldbeträge gestoh
len würden. 

Am 30. März 1960 wn 10 Uhr sperrte er sich in seinem 
Schlafzimmer ein. Da er bis 13 Uhr nicht aus dem Zim
mer kam und auch auf wiederholte Rufe nicht reagierte, 
erwuchsen Bedenken und es wurde der zuständige Gen
darmerieposten verständigt. Um 13.45 Uhr wurde das 
zimmer dann in Gegenwart von zwei Gendarmerlebeamten 
gewaltsam geöffnet. Den beiden Beamten bot sich ein 
eigenartiger Anblick. Der Pensionist lag rücklings auf 
dem Fußboden, mit Kopf und Hals unter dem Bett. Der 
rechte Fuß eines hölzernen schweren Bettes war auf der 
linken Halsseite und vorderen Halspartie aufgesetzt und 
bedeckte die Kehlkopfgegend und die linke Halsschlag
adergegend. Ein blaues Taschentuch hatte er über den 
Mund quer zum Nacken hin gebun0en, um ein eventuelles 
Röcheln oder Stöhnen nicht in die Küche hinaus hörbar 
werden zu lassen. Die Hände waren über dem Brustkorb 
gefaltet. 

Als Todesursache wurde vom zuständigen Distriktsarzt 
Erstickung durch Eindrücken der linken Halsschlagdder 
und der Luftröhre bzw. des Kehlkopfes gegen die Wirbel
säule zu festg�stellt. 

Unerklärlich blieb jedenfalls, warwn der Pensionist diese 
ausgefallene Art von Freitod gewählt hatte. · Interessant 
ist .auch, daß er nach dem Aufsetzen des schweren Bet
tes auf den Hals noch die Kraft hatte, die Hände gefaltet 
über die Brust zu legen. 
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� LEO OPPENAUER � 
KOHLE HEIZÖLE 

INNSBRUCK 

Karwendelstraße 3 a Telephon 30 80 
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1:Jahr 

und bereits 
die melstgerauchte 
Fllterzlgarette 
Ö•t•rrelcha 

tJSTERRl!ICHISCHE TABAKREGIE 

AUTO 
---�'llf' RETTUNB, HILFE, BERIIUNO 

TOMAN & eo. 

Tel. 65 65 41 
IV., PRINZ-fUIEN-STR. 3D 

Tag-, Nacht-, Sonn- und 
Feiertagsdienst 

Yerladun11n mit modern
sten Kränen von 1-40 t 

KRAFT UND WIRME 
Gesellschaft für Zentralheizungs-, Lüftungs- und 

Sanitiire Anlagen m. b. H. 

EISENSTADT 
Hauptstraße 26, Fernsprecher 724, 

Zentralheizungen, Großrohrleitungen, sanitäre 
Anlagen, Klima- und Lüftungsanlagen, elektr. 
Lieht- und Kraftinstallationen, Blitzschutzanlagen 

Propangas und sämtliche Anlagen 

SERIENMöBEL JEDER ART 

muß man haben 

dann kommt das GIUck von selbst 

Führendes Spezialhaus für den Herrn 

Wien III, Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephon 72 63 97, 73 6162 

SCHAURÄUME: 

Leading Men's 
wear store 

Tout pour 
Monsieur 

Reichhaltige. 
Auswahl In orig. 
englischen 
Stoffen 

Erstklassig 
geschulte Krll.fte 
in unserer 
Maßa�teilung 

Wien 1, Goldschmiedg. 6, Tel. 63 75 68, 63 94 51 

Graz I, Radetzkystraße 20, Tel. 9 71 78 

Klagenfurt, Wulfengasse 6, Tel. 58 82 




